Ein Modellprojekt im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung

Juni 1994 - Dezember 1997 Träger: Dien Hong- Gemeinsam unter einem Dach e.V. 

Kurzdarstellung der Vereinsarbeit 

Nach den Angriffen auf das Lichtenhäger Wohnheim im August 1992 beschlossen VietnamesInnen, die sich nach der Flucht zusammen in einer Notunterkunft befanden, ihr Schicksal selbst aktiver zu beeinflussen. Sie gründeten dann im Oktober 1992 den gemeinnützigen Verein Dien Hong — Gemeinsam unter einem Dach e.V. in Rostock. 

Der Verein arbeitet für ein besseres Zusammenleben zwischen VietnamesInnen und Deutschen, versteht sich aber auch als Betreuungs- und Beratungszentrum für VietnamesInnen und andere MigrantInnen. Denn eine ‘Integration’ ist nur dann möglich, wenn alle über ihre Pflichten und Rechte informiert sind und von letzteren Gebrauch machen können. Für eine erfolgreiche Integration ist es ebenfalls wichtig, daß MigrantInnen ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten können. Hier sind berufliche Qualifikationen vonnöten, über die jedoch viele nicht verfügen. Dies gilt sowohl für die primäre Zielgruppe von Dien Hong, ehemalige DDR-VertragsarbeiterInnen aus Vietnam, als auch für andere MigrantInnen, die zunehmend von Angeboten des Vereins profitieren. Der Verein organisiert Sprachunterricht und berufliche Bildungsmaßnahmen; zusätzliche Angebote wie Kinderbetreuung machen eine Teilnahme z.B. auch für Alleinerziehende möglich. Viele dieser Aktivitäten erfolgten bis Ende 1997 im Rahmen eines Modellprojekts des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung in der Trägerschaft von Dien Hong, das in der vorliegenden Broschüre näher beschrieben wird. 

Das zweite Hauptprojekt ist die vietnamesisch-deutsche Begegnungsstätte und Beratungsstelle, die Anfang 1994 eröffnet wurde. Neben Aktivitäten zur interkulturellen Begegnung werden Informationsveranstaltungen für Vietnamesen durchgeführt sowie praktische Hilfe (z.B. Übersetzung, Begleitung zu Terminen bei Behörden) angeboten. 

Auch mit Deutschen, vor allem Kindern und Jugendlichen, wird viel gearbeitet. Schul- und andere Gruppen kommen in die Begegnungsstätte oder werden während Projektwochen von MitarbeiterInnen begleitet; unter der Rubrik „präventive Jugendarbeit“ hat der Verein gemeinsam mit allen Jugendeinrichtungen in den Stadtteilen Lichtenhagen und Groß Klein verschiedene Veranstaltungen organisiert; gute Kontakte bestehen zu anderen Jugendhäusern der Stadt sowie zu Bildungsträgern, die benachteiligte und/oder vorbestrafte Jugendliche betreuen. 

Aktivitäten des Vereins zur Bekämpfung vom Rassismus haben über die Grenzen von Rostock hinaus Anerkennung gefunden. 1994 wurde dem Verein die Friedensmedaille „Peace through dialogue“ des Internationalen Rates der Christen und Juden verliehen. Die Öffentlichkeitsarbeit des Vereins im In- und Ausland mag auch dazu beigetragen haben, daß das Sonnenblumenhaus in Lichtenhagen nicht nur als Ort des Schreckens, sondern auch als Symbol der Hoffnung wahrgenommen wird. 

Gelder, die 1992 nach den Krawallen gespendet wurden, halfen bei der Erstausstattung. Wichtig waren 1993 und 1994 auch Zuwendungen für die Jugendarbeit des Vereins im Rahmen des „Aktionsprogramms gegen Aggression und Gewalt“ (AgAG). Hauptfinanzierungsquellen seitdem sind das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (bis Ende 1997), die Bundesanstalt für Arbeit, die Hansestadt Rostock und das Land Mecklenburg-Vorpommern (Teilfinanzierung der Begegnungsstätte und Beratungsstelle über §249h AFG), der Sprachverband Deutsch für ausländische Arbeitnehmer e.V. (Deutschunterricht) sowie Spenden und Mitgliedsbeiträge. 

Dien Hong – Gemeinsam unter einem Dach e.V. Mecklenburger Allee 19 18109 Rostock Telefon: (0381) 769 8305 Fax: (0381) 768 9971 Begegnungsstätte: (0381) 769 6291 Bankverbindung/Spendenkonto: Ostseesparkasse Rostock, BLZ 13050000, Konto 205008585 

Einleitung 

Die vorliegende Broschüre ist ein Ergebnis eines Modellprojekts, das von Juni 1994 bis Ende 1997 im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung (BMA) in Rostock durchgeführt wurde. 

Das Modellprojekt „zur beruflichen und sozialen Integration von ehemaligen DDR-Vertragsarbeitern und zur Verbesserung des Zusammenlebens von Deutschen und Ausländern sowie zur Bekämpfung von Ausländerfeindlichkeit“ erfolgte in der Trägerschaft des gemeinnützigen Vereins „Dien Hong – Gemeinsam unter einem Dach e.V.“. Es hat vor allem im Bereich der beruflichen Bildung von MigrantInnen aus der Zielgruppe, einschließlich arbeitsweltbezogener Sozialberatung und berufsbezogenen Deutschunterrichts, sowie durch Bildungs- und Jugendarbeit mit deutschen BürgerInnen Positives bewirken können. 

Anstatt einer vollständigen Chronik aller Einzelteile des Modellversuchs wird hier über ausgewählte Projektbestandteile berichtet, die den Ansatz des Projektteams verdeutlichen und die konkrete Arbeit nachvollziehbar darstellen. Manche sind geeignet, auch an anderen Orten umgesetzt zu werden, andere liefen insgesamt oder zum Teil eher unbefriedigend und beleuchten deshalb Probleme oder Spannungsfelder, die bei der Planung und Durchführung weiterer Maßnahmen zu berücksichtigen wären. 

Außerdem werden kurz der Hintergrund des Modellprojekts geschildert und statistische Angaben über AusländerInnen in Rostock, insbesondere über ehemalige DDR-VertragsarbeiterInnen, und zur Arbeitslosigkeit unter Rostocker MigrantInnen gemacht. Ergänzt wird diese Darstellung durch einige Dokumente und Bilder aus der Ausstellung „VertragsarbeiterInnen in Rostock 1981 bis heute“, die das Projektteam mit MitarbeiterInnen der vietnamesisch-deutschen Begegnungsstätte des Trägervereins im Herbst 1995 gestaltete. Es wird jedoch nicht versucht, in diesem Rahmen die vollständige Geschichte der ‘GastarbeiterInnen-Ost’ und ihrer Erfahrungen in beiden deutschen Staaten zu dokumentieren. 

Gleich an dieser Stelle sei ein herzlicher Dank des Trägervereins an die Institutionen und Personen ausgesprochen, die am meisten zum Erfolg des Modellprojekts beigetragen haben: 

· das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (BMA), Referat VIII a 4, Berlin 

· das Arbeitsamt Rostock 

· den Sprachverband Deutsch für ausländische Arbeitnehmer e.V., Mainz 

· den Ausländerbeauftragten der Hansestadt Rostock, Dr. Wolfgang Richter 

· das Jugendamt, das Sozialamt und das Amt für Pressearbeit der Hansestadt Rostock 

· die Bildungsträger QBZ, HWR, PRIA, BTB, IMM und EDFrau in Rostock 

· das Rostocker Projekteplenum des „Aktionsprogramms gegen Aggression und Gewalt“ 

· die Industrie- und Handelskammer Rostock 

· die Universität Rostock 

· viele Praktikumsbetriebe, Jugendeinrichtungen und gemeinnützige Vereine 

· den Ausländerbeirat der Hansestadt Rostock 

· die ProjektmitarbeiterInnen, DeutschlehrerInnen und anderen Honorarkräfte. 

Unser Dank gilt auch den vielen anderen Organisationen und Personen, die die Projektarbeit unterstützt und begleitet, vor allem aber den TeilnehmerInnen an Bildungsmaßnahmen und anderen Aktivitäten, deren Fleiß und Erfolg den Sinn der Projektarbeit bestätigt haben. 

Diese Broschüre wurde vom Projektteam geschrieben und vom BMA im Rahmen der Projektförderung finanziert. Texte dürfen unter Angabe der Quelle frei verwendet werden, das Copyright für Bilder und Zeitungsausschnitte liegt dagegen bei der/dem jeweils benannten FotografIn, Archiv oder Zeitung. 

Projektmitarbeiterinnen Martina Deutsch und Uta Wehebrink begrüßen einen Teilnehmer an der Fachtagung „Soziale und berufliche Integration ehemaliger DDR-VertragsarbeiterInnen“ im Rostocker Rathaus, April 1997. Foto privat. 
Projektmitarbeiter Ian Harknett und Nguyen do Thinh mit dem Rostocker Ausländerbeauftragten, Dr. Wolfgang Richter, vor dem Lichtenhäger „Sonnenblumenhaus“. Foto © Martin Langer 1994
1. Zielgruppe, Ausgangslage, Projektentstehung 

Ein Regierungsabkommen zwischen der DDR und der SR Vietnam vom 11. April 1980 war Grundlage für den Aufenthalt von rund 2.000 vietnamesischen VertragsarbeiterInnen zum Ende der achtziger Jahre in Rostock und für ihre Beschäftigung in Großbetrieben. Circa drei Viertel dieser VietnamesInnen sowie die meisten VertragsarbeiterInnen aus anderen Staaten verließen Rostock und das Land bereits kurz nach der sogenannten ‘Wende’. Ende 1994 wohnten 459 VietnamesInnen mit Aufenthaltsbefugnis oder einem besseren Aufenthaltstitel in Rostock, Ende 1996 betrug die Zahl 558 Personen, bis auf wenige Ausnahmen ehemalige VertragsarbeiterInnen und deren Familien. Weitere rund 120 VietnamesInnen, die sich im Asylverfahren befanden oder deren Aufenthalt lediglich als geduldet galt, gehörten nicht zur Zielgruppe des vom Bund geförderten Modellprojektes, da ihnen die rechtlichen Voraussetzungen für einen Daueraufenthalt fehlten. Die Zahl der Einbürgerungen von Rostocker VietnamesInnen liegt uns nicht vor, nach eigenen Recherchen wird die Gesamtzahl auf unter 20 geschätzt. 

Zu DDR-Zeiten waren VertragsarbeiterInnen überwiegend als HilfsarbeiterInnen tätig, in Rostock vor allem im Hafenbereich, aber auch bei der Reichsbahn, auf den Werften sowie beim VEB Jugendmode „Shanty“. Sie erhielten nur in den seltensten Fällen eine Berufsausbildung und besuchten keinen qualifizierten Sprachkurs. Deshalb fielen sie nach den Massenentlassungen aus den Großbetrieben 1990-91 meist schnell in die Gruppe der „schwer vermittelbaren“ Arbeitslosen. Lediglich eine kleine Gruppe von Schweißern hat bis heute ihren alten Arbeitsplatz behalten. Zum Projektbeginn im Juni 1994 bezogen 169 Personen Lohnersatzleistungen der Bundesanstalt für Arbeit. (Anfang 1998 waren es nur noch 125 Personen, um über eine positive Entwicklung im Projektzeitraum bereits an dieser Stelle zu berichten.) 

Die Lage vieler vietnamesischer BürgerInnen in Rostock war 1992-94 von Isolation, Verunsicherung sowie in vielen Fällen von Erwerbslosigkeit und geringen Vermittlungschancen geprägt. Berufliche Integration wurde durch mehrere Faktoren verhindert oder erschwert. Viele dieser Faktoren, die Diskriminierung im Alltag oder bei der Vergabe knapp gewordener Arbeitsplätze zum Beispiel, sind gesellschaftlicher Art, andere Benachteiligungen sind politisch bedingt: Die rechtliche Schlechterstellung von Nichtdeutschen in vielen Bereichen und gerade auf dem Arbeitsmarkt ist ausdrücklich gewollt. (Für die Zielgruppe des hier beschrieben Projektes, ehemalige VertragsarbeiterInnen und ihre Familien, ist wenigstens die Arbeitserlaubnis in aller Regel unproblematisch.) Darüber hinaus können BewerberInnen ausländischer Herkunft, selbst solche mit Arbeitserlaubnis oder sogar der deutschen Staatsangehörigkeit, von den Arbeitgebern allein aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Äußeren ohne Angabe von Gründen abgelehnt werden, so daß sie nicht die Chance haben, die vermuteten Vorurteile entkräften oder widerlegen zu können. Diese Probleme sind nur für Lösungen auf gesamtgesellschaftlicher und politischer Ebene zugänglich. Ein MigrantInnenverein kann Vorschläge unterbreiten und Lobbyarbeit leisten, kann im Einzelfall mit ArbeitgeberInnen sprechen oder sich bei Behörden für die Interessen von Einzelpersonen einsetzen, doch letzten Endes liegt die Macht, Veränderungen vorzunehmen oder nicht, vorwiegend in den Händen der (wahlberechtigten) deutschen Bevölkerung bzw. bei deren politischen VertreterInnen. 

Das Hauptproblem vieler MigrantInnen im heutigen Deutschland trifft nicht nur sie allein: Millionen deutsche BürgerInnen sind ebenfalls ohne bezahlte Arbeit; der Arbeitsmarkt in Deutschland ist für alle Arbeitsuchenden denkbar ungünstig. Nicht nur gut bezahlte Arbeitsplätze sind knapp, selbst eine befristete Einstellung als Hilfskraft läßt sich nicht ohne weiteres finden. Eine volkswirtschaftliche Analyse der Ursachen für die Massenarbeitslosigkeit kann ein Rostocker MigrantInnenverein ebensowenig vornehmen, wie er sie mit strukturellen Maßnahmen bekämpfen kann. Der Trägerverein sah dennoch Möglichkeiten, unter Berücksichtigung der gegebenen Bedingungen die Arbeitsmarktchancen der ehemaligen VertragsarbeiterInnen zu verbessern. Da eine Entspannung der Arbeitsmarktsituation insgesamt nicht zu erwarten war, sollte für diese Zielgruppe der höchstmögliche Grad von Gleichstellung auf eben diesem Arbeitsmarkt angestrebt werden. 

Denn einige Hindernisse, die ehemaligen VertragsarbeiterInnen den Weg zum Arbeitsmarkt erschwerten (und zum Teil noch erschweren), können durchaus mittels einer Stärkung der Handlungsfähigkeit einzelner Benachteiligter abgebaut werden. Genau hier setzte das Rostocker Modellprojekt an. Geringe Deutschkenntnisse, zum Beispiel, waren ein Hauptproblem vieler. Hinzu kamen oft, erst recht nach den Angriffen auf das Lichtenhäger Wohnheim im August 1992, Ängste im Umgang mit Deutschen. Eine zu DDR-Zeiten staatlich verordnete Isolierung bestand häufig fort. 

Zunächst plante der Trägerverein, gemeinsam mit dem kommunalen Ausländerbeauftragten und nach Beratungen mit Fachkräften von verschiedenen Bildungsträgern, Qualifizierungsangebote. 

Bei Maßnahmen zur beruflichen Eingliederung bzw. Wiedereingliederung der vietnamesischen BürgerInnen Rostocks bestand vor allem Bedarf an längerfristiger Planung und Betreuung. Um auf lange Sicht vertretbar zu sein, mußten sie mehr als nur eine befristete Beschäftigung während eines Lehrgangs oder auf dem ‘zweiten Arbeitsmarkt’ erreichen. 

Um zu gewährleisten, daß Schulungsangebote tatsächlich zu einer Steigerung der Vermittlungschancen führen würden, fanden Beratungen mit dem Arbeitsamt sowie Gespräche mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) statt, deren Stellungnahmen bei der Planung berücksichtigt wurden. Zunächst war eine genauere Analyse der arbeitsmarktpolitischen Situation sowie der Voraussetzungen (Grad der Beherrschung der deutschen Sprache, Qualifikations- und Erfahrungsprofil, Geschlechts- und Altersstruktur) der Zielgruppe notwendig, damit Maßnahmen gezielt entwickelt und den Bedürfnissen aller Beteiligten angepaßt werden konnten. Arbeitskräfte sollten dem Bedarf und ihren Fähigkeiten entsprechend qualifiziert werden, Interventionen mußten dazu geeignet sein, dauerhafte Verbesserungen der Beschäftigungschancen von TeilnehmerInnen hervorzurufen. Gleichzeitig sollte während jeder Maßnahme sowie über ihr Ende hinaus dafür gesorgt werden, daß eine ständige Evaluierung zu einer kontinuierlichen Verbesserung und Aktualisierung des Angebots führt. 

Ehrenamtlich wurden erste konkrete Maßnahmen, in erster Linie die erwähnten Bildungsangebote, aber auch Projekte zum Abbau von Ängsten und Rassismus, so weit entwickelt und geplant, daß diese jederzeit umgesetzt werden konnten. Es fehlte nur noch Geld... 

Notwendig war die Finanzierung einzelner Teilmaßnahmen, aber auch Mittel für 

· deren Koordinierung und Verwaltung; 

· eine genauere Zielgruppenanalyse; 

· die Weiterentwicklung aufeinander abgestimmter Folge- und Begleitmaßnahmen; 

· für sozialpädagogische Betreuung und Begleitung unter Berücksichtigung der kulturellen Spezifik der Zielgruppe sowie der geringen Deutschkenntnisse vieler TeilnehmerInnen; 

· und nicht zuletzt für die wissenschaftliche Evaluierung eines umfangreichen Modellversuchs.

An ein Modellprojekt wurde deshalb gedacht, weil die Situation der Rostocker VietnamesInnen keine mecklenburgische Besonderheit darstellte. Vielmehr ähnelte sie der Lage in mehreren Städten im Beitrittsgebiet. Die Herkunft der ehemaligen VertragsarbeiterInnen, ihre Arbeits- und Lebensbedingungen in der DDR, ihre oft geringen Deutschkenntnisse und auch ihr Qualifizierungsstand nach der ‘Wende’ waren dagegen nur bedingt vergleichbar mit der Situation angeworbener ausländischer ArbeiterInnen (sog. ‘GastarbeiterInnen’) in der alten Bundesrepublik. Die einfache Übernahme von im Westen erprobten ‘Integrationsmodellen’ kam also nicht in Frage. Ein ausreichend finanziertes Modellprojekt konnte nicht nur in Rostock etwas bewirken, sondern darüber hinaus auch übertragbare Informationen über Voraussetzungen, Methoden und Ergebnisse liefern. 

Mit einem zweiten Standbein sollte das Modellprojekt auf ein anderes Problem aktiv reagieren, nämlich auf den Rassismus und die Gewaltbereitschaft einer steigenden Anzahl Deutscher, die einen ihrer Höhepunkte 1992 in den Angriffen auf das vietnamesische Wohnheim in Lichtenhagen fanden. Die Jugendarbeit des Projektteams wird an anderer Stelle kurz geschildert. Auf eine detaillierte Berichterstattung über diesen Arbeitsbereich wird jedoch verzichtet, da in dieser Broschüre vorrangig die Situation der ehemaligen VertragsarbeiterInnen sowie die Angebote des Projektes zu deren Verbesserung im Mittelpunkt stehen. 

Über die Finanzierung der einzelnen Maßnahmen und des geplanten Modellprojektes insgesamt wurde intensiv mit dem Arbeitsamt Rostock und dem BMA (Referat VIIIa in Berlin) beraten. Grundsätzlich zeigten sich beide Partner für eine Zusammenarbeit und eine Kofinanzierung des Vorhabens sehr offen. Ein Problem war jedoch die im Einigungsvertrag vernachlässigte, immer noch ungeklärte Frage der ausländerrechtlichen Stellung der ehemaligen VertragsarbeiterInnen. Diejenigen, die Ende 1990 bereits acht Jahre im nunmehr vereinigten Deutschland straffrei lebten, konnten gleich den ‘besten’ Aufenthaltstitel erhalten, den das ab Anfang 1991 geltende neue Ausländergesetz vorsah, nämlich die Aufenthaltsberechtigung. Mit ihr ist man, rechtlich gesehen, deutschen Staatsangehörigen weitgehend gleichgestellt, bis auf Wehrpflicht und das Recht, sich am demokratischen Prozeß durch die Teilnahme an Wahlen zu beteiligen. Wer dagegen weniger als acht Jahre lang hier gelebt hatte, und seien es sieben Jahre und elf Monate, erhielt lediglich eine bis zum Ende ihres/seines alten Arbeitsvertrages gültige Aufenthaltsbewilligung, ein Aufenthaltstitel, aus dem sich kein Anspruch auf einen Daueraufenthalt ableiten läßt. Erst im Mai 1993 einigten sich die Innensenatoren und -minister der Länder auf eine erste „Bleiberechtsregelung“, nach welcher ehemalige VertragsarbeiterInnen unter bestimmten Umständen eine Aufenthaltsbefugnis erhalten konnten, ein normalerweise aus „humanitären Gründen“ erteilter Aufenthaltstitel. Verfügte ein/e ehemalige VertragsarbeiterIn über Einkommen und „ausreichenden“ Wohnraum, hatte er/sie sich ohne Unterbrechung in Deutschland aufgehalten, keinerlei Straftaten begangen und keine finanzielle Unterstützung für eine Rückkehr in das Herkunftsland erhalten, nahm er/sie einen eventuellen Antrag auf Asyl zurück, konnte die auf höchstens zwei Jahre befristete Aufenthaltsbefugnis erteilt werden. Die Antragstellung war zunächst bis zum 17. Dezember 1993 befristet, später wurde die Frist bis zum 17. April 1994 verlängert. 

Mitte 1993 reichte der Projektträger eine kurze Projektskizze beim BMA ein. Nach mehreren Beratungen konnte das Vorhaben konkretisiert werden, und am 10. Mai 1994 bewilligte das BMA die Förderung des inzwischen in einem umfangreichen Antrag genau beschriebenen Modellvorhabens zum 1. Juni 1994, zunächst über einen Zeitraum von zwei Jahren. 

Zusammengefaßt zielte das Projekt darauf: 

· im Versuchsort Rostock durch Schulungs- und Qualifizierungsmaßnahmen eine Verbesserung der Handlungsfähigkeit, der Arbeitsmarktchancen und damit der beruflichen Integration von vietnamesischen BürgerInnen zu erzielen; 

· durch erlebnis- und arbeitspädagogische Projekte mit deutschen Jugendlichen einen Beitrag zum Abbau von Berührungsängsten und (beiderseitigen) Vorurteilen zu leisten und Möglichkeiten für gegenseitiges Kennenlernen anzubieten; 

· auf Grund der aus dem Modellprojekt gewonnenen Erfahrungen und daraus resultierenden Kenntnisse, dem Zuwendungsgeber sowie anderen Trägern Auskunft über gelungene und fehlgeschlagene Strategien zu geben, die bei der Planung ähnlich gelagerter Projekte berücksichtigt werden können. 

1.1 Projektteam 

Das vierköpfige Projektteam bestand aus: 

· einem Koordinator und wissenschaftlichen Leiter des Modellprojektes 

· zwei sozialpädagogischen MitarbeiterInnen 

· einer kaufmännischen Sachbearbeiterin (0,75-Stelle). 

Es wurde darauf geachtet, eine Projektgruppe zusammenzustellen, deren Mitglieder sich ergänzten und die als ein Team in der Lage waren, sowohl mit vietnamesischen Frauen und Männern als auch mit deutschen Behörden, Firmen, Einzelpersonen und MedienvertreterInnen effektiv zu kommunizieren. Ein Frauenanteil von 50% war deshalb ebenso selbstverständlich wie die Einstellung von MitarbeiterInnen nichtdeutscher Herkunft. 

1.2 Projektpartner 

Neben dem Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung, als Träger der Personal- und Sachkosten des Projektteams sowie der Kosten für einige Bildungsmaßnahmen und der Jugendarbeit, waren die wichtigsten Projektpartner das Rostocker Arbeitsamt, der Sprachverband Deutsch für ausländische Arbeitnehmer e.V. in Mainz und die Hansestadt Rostock, vor allem der Ausländerbeauftragte und das Jugendamt. Bei all diesen Partnern kann ohne weiteres von einer engen, sehr guten Zusammenarbeit gesprochen werden. Gute Kontakte bestanden darüber hinaus zur Industrie- und Handelskammer sowie zu verschiedenen Bildungsträgern und zu den meisten Rostocker Jugendeinrichtungen, vor allem im Nordwesten der Stadt (Lichtenhagen, Groß Klein, Lütten Klein, Evershagen). 

Beim Arbeitsamt war, sobald das Projekt bewilligt wurde, Engagement auf allen Ebenen zu spüren. Der zuständige Abteilungsleiter und sein Stellvertreter interessierten sich sehr für das Anliegen und zeigten sich sofort bereit, die einmalige Chance zur Verbesserung der beruflichen Integration der Zielgruppe, welche die Zusammenarbeit mit dem Projektteam bot, aktiv zu nutzen. Ebenso wichtig war aber auch die Bereitschaft der jeweils zuständigen ArbeitsberaterInnen und -vermittlerInnen, das Projekt tagtäglich zu unterstützen, in dem sie Informationsveranstaltungen und teilweise sehr lange Einzelberatungen durchführten sowie Maßnahmen unter Berücksichtigung der Zielgruppe und in Abstimmung mit dem Projektteam kurzfristig berieten und zur Realisierung brachten. 

Der Sprachverband reagierte ebenfalls schnell und positiv auf die Bewilligung des Modellprojektes, trug die Kosten für berufsbegleitenden Deutschunterricht und übernahm darüber hinaus (in Zusammenarbeit mit dem Goethe-Institut) eine wichtige Rolle bei der Qualifizierung von KursleiterInnen. 

Über das Arbeitsamt und nach den üblichen Bedingungen erfolgte für einige TeilnehmerInnen eine finanzielle Unterstützung durch den Europäischen Sozialfonds. 

2. Durchführungsmethode: ein Überblick 

Im Rahmen des Projektes: 

· wurde durch Interviews und durch die Auswertung statistischer und sozialer Daten ein genaueres Bild der Zielgruppe (vietnamesische Erwachsene und ihre Familien, die erwerbslos sind oder keinen qualifizierten Arbeitsplatz innerhalb des regulären Arbeitsmarktes haben) erarbeitet; 

· wurden in arbeitsweltbezogenen Einzelberatungen zunächst Informationen über arbeitsrelevante Qualifikationen und Erfahrungen, Sprachkenntnisse, persönliche und berufliche Vorstellungen und Wünsche erfaßt; 

· wurde die regionale arbeitsmarktpolitische Situation hinsichtlich des aktuellen und zu erwartenden Bedarfs an Arbeitskräften vorgenommen und daraufhin die Weichen für die darauffolgende Phase gestellt; 

· wurden anhand der Analysen und in Zusammenarbeit mit hierfür relevanten Behörden, Institutionen und Personen geeignete Maßnahmen und Hilfeleistungen zur beruflichen, sprachlichen und sozialen Weiterbildung und zur Förderung interkultureller Kommunikation konzipiert und umgesetzt; 

· wurden diese Interventionen sozialpädagogisch begleitet und evaluiert; 

· wurde bei der Arbeitsuche und auch bei Existenzgründungen geholfen bzw. vermittelt; 

· wurde auch überregional Kontakt zu Organisationen und Institutionen aufgenommen und gepflegt mit dem Ziel, durch Austausch von Informationen und Erfahrungen sowohl die eigene Arbeit zu verbessern als auch anderen Akteuren neue Impulse zu geben; 

· wurden Informationen, die zum Kennenlernen des deutschen Umfeldes und der Gesellschaft beitragen, in persönlichen Gesprächen und durch Veranstaltungen vermittelt; 

· förderten innovative Versuchsprojekte in der Jugendarbeit das gegenseitige Kennenlernen von VietnamesInnen und deutschen Jugendlichen sowie gemeinsames Lernen, um durch diese Art von Begegnung zum Abbau rassistischer Vorurteile beizutragen. 

Am Ende konnte die Fortführung bestimmter Projektteile sowie die Erweiterung der Zielgruppe auf alle arbeitslose MigrantInnen sichergestellt werden. 

3 Berufliche Qualifizierungsmaßnahmen 

Die Erfahrung des Modellprojektes hat bestätigt: Standardangebote des Arbeitsamtes, Kurse nach den Grundsätzen des Sprachverbands und Umschulungen nach den Richtlinien der Industrie- und Handelskammer, um das Beispiel der beruflichen Umschulung zu nehmen, können durchaus im Rahmen einer Maßnahme zur beruflichen Integration eingesetzt werden, müssen sogar die Grundbausteine sein. Nur reichen diese Bausteine alleine, ohne Berücksichtigung der spezifischen Handlungsdefizite und der besonderen soziokulturellen Hintergründe der Zielgruppe, nicht aus. Das ‘Zusammenspiel’ der einzelnen Komponenten muß sorgfältig geplant, mit den TeilnehmerInnen besprochen und eine zusätzliche sozialpädagogische Betreuung gewährleistet werden, um – unterstützend, aber ohne zu bevormunden – ihnen zu einer realistischen Berufs- und Lebensplanung zu verhelfen und sie bei deren Realisierung zu begleiten. 

Von Deutschkursen zunächst abgesehen, organisierte das Projektteam gemeinsam mit dem Arbeitsamt und verschiedenen Rostocker Bildungsträgern mehrere berufliche Qualifizierungsmaßnahmen, darunter zwei ‘vollwertige’ Umschulungen, und betreute die TeilnehmerInnen, u.a. mit Zusatzunterricht, während der Durchführung. Während der Projektlaufzeit nahmen insgesamt über 150 VietnamesInnen an solchen Lehrgängen teil, 37 von ihnen legten mit überwiegend guten Ergebnissen eine Facharbeiterprüfung vor der Industrie- und Handelskammer ab. Darüber hinaus bot das Projektteam selbst einige Kurse an, z.B. eine Seminarreihe für Selbständige. 

Es folgt ein Gesamtüberblick aller im Projektzeitraum gemeinsam mit dem Arbeitsamt durchgeführten Maßnahmen. Im Anschluß werden Konzeption und Ablauf ausgewählter Lehrgänge, darunter auch die vom Projektteam erarbeitete Seminarreihe für Selbständige, näher skizziert. 

3.1 Überblick über mit dem Arbeitsamt durchgeführte Maßnahmen 

3.1.1 Umschulung zum Hochbaufacharbeiter, Spezialisierung Maurerarbeiten 

Vorschaltphase: 

Dauer: 6 Wochen, 18.07.1994 - 02.09.1994 Teilnehmer: 30 Männer Inhalt: berufliche Orientierung mit Deutschunterricht 

Umschulung: 

Dauer: 15 Monate (Vollzeit), 19.09.1994 - 15.12.1995 Teilnehmer: 24 Männer (Beginn), 22 Männer (bis Ende) Deutschunterricht: 10 Wochenstunden (außer während des Praktikums) Förderung durch den Sprachverband Ziel: IHK-Facharbeiterbrief 

3.1.2 Umschulung zum Fachgehilfen/zur Fachgehilfin im Hotel- und Gastgewerbe 

Dauer: 15 Monate (Vollzeit), 21.11.1994 - 23.02.1996 TeilnehmerInnen: 20 (Beginn), 15 (12 Frauen, 3 Männer bis Ende) Deutschunterricht: 10 Wochenstunden (außer während des Praktikums) Förderung durch den Sprachverband Ziel: IHK-Facharbeiterbrief 

3.1.3 Zwei Maßnahmen zur Verbesserung der Vermittlungschancen und zur Vorbereitung auf die berufliche Wiedereingliederung gemäß §105b AFG. 
Dauer: (a) 8 Wochen ab Februar 1995; (b) 12 Wochen ab Juni 1995 TeilnehmerInnen: (a) 17; (b) 38 Inhalt: u.a. Sozialkunde, Deutsch Ziel: Verbesserung der Vermittelbarkeit 

3.1.4 Fortbildung zum Fliesen- und Plattenleger 
Dauer: 12 Wochen, 12.02.1996 - 03.05.1996 Teilnehmer: 18 Männer aus der Hochbaufacharbeiter-Umschulung Deutschunterricht: insgesamt 15 Stunden Bewerbungstraining Ziele: Erweiterung der erlernten Qualifikationen, Erhöhung der Vermittlungschancen auf dem Arbeitsmarkt 

3.1.5 Trainingsmaßnahme gemäß §134 a AFG 
Dauer: 12 Wochen, 18.11.1996 - 07.02.1997 TeilnehmerInnen: 26 Deutschunterricht: 10 Wochenstunden Ziele: Feststellung individueller Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten im Hinblick auf den ersten Arbeitsmarkt, Stärkung individueller Kenntnisse im allgemeinbildenden Bereich, Kennenlernen unterschiedlicher Tätigkeitsfelder in Kurzpraktika, Erkennen beruflicher Perspektiven und deren Realisierung 

3.1.6 Maßnahmen der Arbeitsberatung 
Dauer: 2 Wochen, November 1996 TeilnehmerInnen: 21 Deutschunterricht: 10 Wochenstunden Förderung durch den Sprachverband Ziele: Feststellung individueller Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten im Hinblick auf den ersten Arbeitsmarkt 

3.1.7 Maßnahme zur Verbesserung der Vermittlungsaussichten und Vorbereitung auf die berufliche Wiedereingliederung gemäß § 103 b AFG 

Dauer: 12 Wochen, 16.12.1996 - 07.03.1997 TeilnehmerInnen: 16, davon 11 aus der vorhergehenden Maßnahme Deutschunterricht: 10 Wochenstunden (integriert) Förderung durch den Sprachverband 

3.1.8 Trainingsmaßnahme gemäß § 53a AFG (neu) für ehemalige Vertragsarbeiterinnen und im Rahmen der Familienzusammenführung nachgereiste Ehefrauen 
Dauer: 8 Wochen, 01.09.1997 - 24.10.1997 Teilnehmerinnen: 17 Frauen Deutschunterricht: 10 Wochenstunden Förderung durch den Sprachverband Ziele: Vermittlung spezifischer Kenntnisse und Fertigkeiten für die Mitarbeit in/Gründung von Kleinbetrieben, z.B. Grundwissen in den Bereichen Buchführung, Kostenkalkulation und Warenwirtschaft, Einsatz moderner Kassentechnik und PC, Kennenlernen von Förderprogrammen 

3.2 Darstellung der einzelnen Maßnahmen 

3.2.1 Umschulung zum Hochbaufacharbeiter (Spezialisierung: Maurerarbeiten) 
Gemeinsam mit dem Arbeitsamt luden wir zum Beginn des Modellprojekts alle arbeitslosen ehemaligen Vertragsarbeiter zu Informationsveranstaltungen und Beratungsgesprächen ein. Unter Berücksichtigung individueller Berufswünsche und Vorbildung wurden zunächst 30 ehemalige Vertragsarbeiter, die die rechtlichen Voraussetzungen für einen Daueraufenthalt in der Bundesrepublik besaßen, zur Teilnahme an einer siebenwöchigen Orientierungs- und Vorbereitungsmaßnahme eingeladen. Der Kurs beinhaltete Deutschunterricht (106 Stunden) und eine Einführung in die Baubranche (Schnupperkurs mit 120 Theorie- und Praxisstunden). Diese Phase wurde vom Projektteam sozialpädagogisch betreut, welches darüber hinaus auch schon in dieser Phase 24 Stunden Stützunterricht anbot. Die notwendigen ärztlichen Untersuchungen (um die ‘Tauglichkeit’ für einen Beruf im Hochbaubereich festzustellen) fanden ebenfalls in dieser Zeit statt. 

Nach dieser Vorbereitungsphase begannen (am 19. September 1994) 24 der 30 Männer den eigentlichen Lehrgang, der im Dezember 1995 mit Prüfungen vor der Industrie- und Handelskammer abgeschlossen wurde. Die anderen sechs Teilnehmern waren entweder offensichtlich – nach eigener Einschätzung und der Einschätzung der Fachlehrer — für Bauarbeiten ungeeignet oder versuchten, andere berufliche Pläne umzusetzen. Die Orientierungsphase diente also neben der Vorbereitung auf die Umschulung auch der Feststellung der Eignung. So konnten sich Lehrkräfte und Projektpersonal während der eigentlichen Umschulung denjenigen widmen, die freiwillig und mit guten Aussichten auf Erfolg die Maßnahme besuchten. Das ‘Abspringen’ vieler Teilnehmer während der Umschulung wurde vermieden. Eingesetzte Fördermittel kamen Umschülern zugute, die die Ausbildung erfolgreich absolvierten. 

Die Umschulung war eine Vollzeitmaßnahme, beinhaltete ein dreimonatiges Betriebspraktikum und stellte (in 15 Monaten) die Anforderungen einer zweijährigen Erstausbildung. Darüber hinaus hatten die Teilnehmer 10 Wochenstunden Deutschunterricht. Das Modellprojekt machte eine kontinuierliche sozialpädagogische Betreuung der gesamten Maßnahme möglich, ohne die viele Teilnehmer mit Sicherheit in schwierigen Phasen gescheitert oder ‘abgesprungen’ wären. 

Vom Projektpersonal erarbeitete Arbeitsblätter, zum Teil in vietnamesischer Sprache, halfen bei der Verfestigung des Lernstoffes. Darüber hinaus nahmen drei Männer mit erheblichen Sprachschwierigkeiten an zusätzlichem Deutschunterricht teil. Bei den Teilnehmern handelte es sich ausschließlich um ehemalige Vertragsarbeiter aus Vietnam, die zwischen 1982 und 1989 in die DDR kamen. Vor der Maßnahme waren alle arbeitslos. 24 Männer begannen im September 1994 die Umschulung. Einer stieg bereits nach zwei Monaten aus und ging in die Selbständigkeit, ein weiterer mußte im September 1995 mit einer schweren Handverletzung aufhören. Die anderen 22 Teilnehmer haben die IHK-Prüfungen beim ersten Versuch mit guten Ergebnissen bestanden. Die IHK und das Rostocker Arbeitsamt bestätigten, daß die Ergebnisse die Resultate vieler ‘gewöhnlicher’ Umschulungen übertrafen. Zu diesem positiven Abschluß der Maßnahme führten u.a. die Orientierungs- und Vorbereitungsphase, die Freiwilligkeit der Teilnahme, der begleitende Sprachunterricht sowie die sozialpädagogische Betreuung. In den letzten Wochen des Lehrgangs wurde ein — von den Teilnehmern gegründeter — abendlicher Lernzirkel zur Prüfungsvorbereitung gut besucht und trug zum positiven Ergebnis bei. Eine solche Maßnahme sprengt den Rahmen der Standardangebote der Bundesanstalt für Arbeit; in dieser Form konnte sie nur über eine Zusammenarbeit staatlicher und öffentlich-rechtlicher Stellen sowie freier und privater Träger zustande kommen. Zunächst standen die meisten Absolventen der Maßnahme dem Arbeitsmarkt zur Verfügung, da die Baubranche im Dezember bekanntlich praktisch keinen Bedarf an Arbeitskräften hat. Auf Anregung der Praktikumsbetriebe und der IHK befürwortete das Arbeitsamt einen ergänzenden Kurzlehrgang, in dem Kenntnisse im Bereich Fliesen- und Plattenlegen erworben werden konnten und der Anfang 1996 bei dem Bildungsträger PRIA erfolgreich durchgeführt wurde. 

3.2.2 Ergänzende Fortbildung: Fliesen- und Plattenlegen 
Nach der Umschulung zum Hochbaufacharbeiter (Maurerarbeiten), entschieden sich 18 noch arbeitslose Absolventen für die o.g. Fortbildung. Die zwölfwöchige Maßnahme stellte ein sogenanntes „Perfektionstraining“ dar, welches die abgeschlossene Umschulung sinnvoll ergänzte, zumal zu diesem Zeitpunkt – im Winter – nicht mit Einstellungen im Baubereich zu rechnen war. Anschließend bestätigte sich der Nutzen des Lehrgangs: Einige Absolventen wurden vor allem dank dieser Zusatzqualifizierung eingestellt und auch als Fliesenleger eingesetzt. 

Die dreimonatige Maßnahme lief vom 12. Februar bis 3. Mai 1996 beim Bildungsträger PRIA Bildungsgesellschaft in Rostock, am Ende erhielten die Teilnehmer ein Zertifikat. Das Modellprojekt ermöglichte eine sozialpädagogische Betreuung der Maßnahme sowie ergänzenden Deutschunterricht, diesmal mit den Schwerpunkten Arbeitsuche und Bewerbung. Die Teilnehmer lernten, sich auf dem (ungünstigen) Arbeitsmarkt zu orientieren, sich telefonisch und schriftlich zu bewerben, einen Lebenslauf zu schreiben sowie sich bei kurzen formellen Anlässen sprachlich angemessen zu verhalten und ihr Anliegen selbstbewußt zu vertreten. Zum Schluß hatte jeder Teilnehmer seinen Lebenslauf und ein Bewerbungsschreiben als Dateien auf einer eigenen Diskette. Diese Disketten wurden in den folgenden Monaten im Projektbüro von den Teilnehmern immer wieder aktualisiert und für Bewerbungen genutzt. 

3.2.3 Umschulung zur Fachgehilfin/zum Fachgehilfen im Gastgewerbe 

Vorbereitung, Anlauf und Durchführung dieser im November 1994 begonnenen Maßnahme, die Ende Februar 1996 ebenfalls mit der Facharbeiterprüfung der IHK abschloß, gestalteten sich weitaus schwieriger als bei der Umschulung zum Hochbaufacharbeiter. Trotz aller Bemühungen des Projektteams, des Arbeitsamtes und des Bildungsträgers nahmen zum 31. Dezember 1995 nur noch 15 Personen an dieser Maßnahme teil. 

Bei Überlegungen über berufliche Bildungsmöglichkeiten für Frauen in der Zielgruppe stand am Anfang ein Problem, für das es nicht nur in Rostock und nicht nur bei Ausländerinnen kaum befriedigende Lösungen gibt, nämlich die Wahl des Berufsfeldes für eine für arbeitslose Frauen ohne höhere Allgemeinbildung gleichzeitig sinnvolle und attraktive Umschulung. Die Umschulung im Bereich Gastgewerbe war zwar aus unserer Sicht und der des Arbeitsamtes eine Maßnahme, die Vermittlungschancen wesentlich zu verbessern versprach, trotzdem genießt diese Branche im allgemeinen keinen guten Ruf. Es herrschen meist relativ schlechte Arbeitsbedingungen, untertarifliche Bezahlung bleibt keine Seltenheit. Hierzu kommt Schichtarbeit, was vor allem für Frauen mit Kleinkindern ungünstig ist. 

Vom Beginn der Umschulung an mußten Motivationsprobleme und in vielen Fällen häufige Abwesenheit festgestellt werden. Viele TeilnehmerInnen hatten Zweifel daran, obwohl sie sich zunächst für die Maßnahme entschieden hatten, daß das Bildungsziel erreichbar und – wenn – auch nützlich sei. Hinzu kam, daß die TeilnehmerInnen häufig schlechtere Deutschkenntnisse hatten als die meisten der Maurerumschüler. Verschiedene Ansätze des Projektteams (u.a. Beratungsgespräche, Zusatzunterricht, Kinderbetreuung) konnten diese Probleme nur teilweise beseitigen. Die sich ändernde Rolle vieler ehemaliger Vertragsarbeiterinnen seit der Wende kann als die Hauptursache für diese Entwicklungen angesehen werden. Zu DDR-Zeiten waren sie gezwungenermaßen ‘nur’ berufstätig, durften keine Familie gründen; nach Verlust des Arbeitsplatzes 1990/91 zogen sich viele zurück, bekamen oft vergleichsweise spät Kinder und widmeten sich zunächst ausschließlich der Familie und dem Haushalt. Dies entsprach häufig den eigenen Wünschen und paßte oft sehr gut zu den Vorstellungen des Ehemannes. Insgesamt gestaltet sich der ohnehin diffizile ‘Spagat’ Familie/Beruf für diese Frauen besonders schwierig, da sie von ihren Männern bei einem Wunsch nach eigener Berufstätigkeit eher selten unterstützt, teilweise sogar behindert wurden. Für die (relativ kleine) Gruppe Alleinerziehender war die Situation meist noch schwieriger. Aber auch für nicht- Alleinerziehende waren die Kosten für die Unterbringung ihrer Kinder in einem Kindergarten oder Hort schwer aufzubringen, da Eltern mit Aufenthalts- befugnis kein Kindergeld bekamen. 

Der insgesamt problematische Verlauf dieser Umschulung ist auch auf das Fehlen einer Orientierungsphase vor dem Lehrgangsbeginn zurückzuführen. Die angehenden Hochbaufacharbeiter konnten in Ruhe prüfen, ob sie für eine Umschulung im Baubereich geeignet waren. Sie wurden mit den auf sie zukommenden Aufgaben vertraut gemacht und konnten diese einschätzen. Zunächst wurde nur die Bereitschaft verlangt, sich an dem ‘Schnupperkurs’ zu beteiligen. Bei den FachgehilfInnen dagegen stellte sich erst während der Umschulung heraus, ob ihre Vorstellungen vom zukünftigen Beruf der Realität entsprachen und ob sie den Anforderungen gewachsen waren. Einige der potentiellen TeilnehmerInnen wollten sich nicht gleich auf eine längere Umschulung festlegen, ohne mehr zu wissen, und fingen gar nicht erst an. 

Positiv zu bewerten ist die Tatsache, daß mit dieser Umschulung eine ‘vollwertige’ Maßnahme angeboten wurde, die zu einem anerkannten Facharbeiterabschluß führte. Im Vergleich zu einer einfachen Fortbildung bot diese Lösung nicht nur die Vorteile eines Facharbeiterbriefs für erfolgreiche AbsolventInnen, sondern auch im Alltagsleben anwendbares Wissen durch die Auseinandersetzung mit Bereichen wie Wirtschaft, Soziales und Recht. Selbst wenn die Abschlußprüfungen nicht bestanden werden sollten, war davon auszugehen, daß hier Erlerntes der sozialen Integration dienen würde. Alternativ waren die Prüfungsergebnisse der TeilnehmerInnen (im Februar 1996) nicht so gut wie bei der Maurermaßnahme, fielen dennoch dank intensiver Vorbereitungen und sozialpädagogischer Betreuung in der entscheidenden letzten Phase weit besser aus, als uns wenige Wochen vor den Prüfungen wahrscheinlich schien. Die Ergebnisse können auf jeden Fall dem Vergleich mit anderen Umschulungsmaßnahmen des Arbeitsamtes standhalten: Von 15 Prüflingen erhielten gleich 13 beim ersten Versuch den Facharbeiterabschluß der Industrie- und Handelskammer. 

3.2.3.1 Umschulung zur Fachgehilfin im Gastgewerbe (Einzelteilnehmerinnen) 

Nach Abschluß der in 3.2.3. beschriebenen Umschulung kamen immer wieder VietnamesInnen in unser Beratungsbüro, vorwiegend Frauen, die sich ebenfalls im Hotel- und Gastgewerbe qualifizieren wollten. Es waren jedoch nie genügend Bewerberinnen, um noch einmal eine rein vietnamesische Klasse zusammenzustellen. Zwei Frauen konnten ermuntert werden, die Umschulung in einer ‘gewöhnlichen’ Klasse zu beginnen, nachdem wir ihnen kontinuierliche sozialpädagogische Begleitung und Förderunterricht während der Maßnahme zugesichert hatten. Die deutschen Sprachkenntnisse der beiden Frauen entsprachen in etwa dem Durchschnittsniveau der vietnamesischen Klasse, sie waren jedoch wesentlich motivierter. Der Lernaufwand für diese Frauen war im Vergleich zu den deutschen TeilnehmerInnen nicht nur wegen ihrer sprachlichen Probleme wesentlich höher. Auch landeskundliche Kenntnisse, z.B. über Eßgewohnheiten in Deutschland, Produktinformationen, das Sozialversicherungssystem, Steuern o.ä. sowie einige Begriffe, die den meisten in Deutschland Aufgewachsenen geläufig sind, mußten erst erarbeitet werden. 

Während der gesamten Dauer der Umschulung bot das Projektteam zweimal in der Woche Förderunterricht auf deutsch und vietnamesisch an, in dem die Inhalte des Fachunterrichts nachgearbeitet, Lerntechniken vermittelt und das Lesen und Verstehen von Fachtexten geübt wurden. Die Themen des Förderunterrichts wurden sowohl mit den beiden Frauen als auch in regelmäßigen Abständen mit der Klassenlehrerin und den FachlehrerInnen abgestimmt. Grammatik wurde nur insoweit berücksichtigt, wie sie für das Textverständnis und um dem Fachunterricht folgen zu können, unumgänglich war. Systematische Sprachvermittlung war aus zeitlichen Gründen unmöglich; beide Frauen nahmen aber, wann immer sie es einrichten konnten, zusätzlich an Deutschkursen teil, die wir in unserer Einrichtung durchführten. Beide Frauen bestanden die Prüfungen vor der Industrie- und Handelskammer beim ersten Versuch und mit guten Ergebnissen. 

3.2.4 Maßnahmen nach § 103b AFG 

Nach Beginn der in 3.2.1 und 3.2.3 beschriebenen Maßnahmen sprachen Arbeitsamt und Projektteam erneut über weitere, den Projektzielen entsprechende Schritte. Das Arbeitsamt entschied sich zunächst, zusätzlich zu den mit dem Projektteam abgestimmten Aktivitäten, für eine sechswöchige Maßnahme beim Bildungsträger Bildung-Technik-Beruf (BTB), die sowohl einer „realistischen“ Einstellung zum Arbeitsmarkt dienen sollte als auch eine Kontrolle der Bundesanstalt darstellte. Die Maßnahme lief ab Februar 1995 mit 17 vietnamesischen TeilnehmerInnen, vermittelte Orientierungshilfen und beinhaltete auch Module (Gesellschaftskunde) zur sozialen Integration. Zum Ende der Maßnahme wurden Empfehlungen ausgesprochen, die weitere Schritte zur Verbesserung der Vermittelbarkeit aufzeigten. Da das Arbeitsamt die Teilnehmer ohne Berücksichtigung des Aufenthaltstitels auswählte, konnte diesen Empfehlungen in vielen Fällen (bei AusländerInnen mit einer „Duldung“) nicht entsprochen werden. Die Mehrzahl der Teilnehmer erwarb dennoch nützliche Kenntnisse und Anregungen. Eine längere, zwölfwöchige Variante dieser Maßnahme wurde ab 19. Juni 1995 bei demselben Bildungsträger durchgeführt. Diesen zweiten Lehrgang besuchten 38 VietnamesInnen und Vietnamesen. In Zusammenarbeit mit dem „Job Club“ konnten einige TeilnehmerInnen in der Baubranche und im Gastronomiebereich vermittelt werden. 

3.2.5 Trainingsmaßnahme nach § 134a AFG 
Ab dem 18. November 1996 nahmen 24 Personen an einer Trainingsmaßnahme mit 416 Stunden bei dem Bildungsträger EDFrau über 12 Wochen teil. Diese Anpassungsfortbildung, für die das Arbeitsamt die Kosten trug, zielte vor allem auf Langzeitarbeitslose, deren Berufswegeplanung und Eignung für den Arbeitsmarkt gestärkt bzw. entwickelt werden sollten, die aber unserer Einschätzung nach zu den leistungsfähigeren Mitgliedern der Zielgruppe zählten. Eine zusätzliche sozialpädagogische Betreuung wurde vom Projektteam gewährleistet, das ebenfalls zusammen mit dem Arbeitsamt die Teilnehmerauswahl traf. 

3.2.6 Maßnahme der Arbeitsberatung (MdA) 
Ab dem 2. Dezember 1996 besuchten weitere 19 Personen eine vom Arbeitsamt bezahlte, zweiwöchige Feststellungsmaßnahme beim Bildungsträger IMM. Als TeilnehmerInnen wurden die ‘Schwerstvermittelbaren’ bevorzugt. Anders als bei einer MdA üblich, wurden 10 Wochenstunden Deutschunterricht über das Modellprojekt eingeplant. Am Ende der MdA gingen einige TeilnehmerInnen, für die ein Ausstieg aus der Arbeitslosigkeit sonst nicht absehbar war, gleich in die nächste Maßnahme. 

3.2.7 Orientierungsmaßnahme nach §103b AFG 

Nach Ablauf der vorher beschriebenen Maßnahmen nahmen 21 Personen an einer Maßnahme nach §103b AFG beim Bildungsträger EDFrau teil. Inhaltlich war der Kurs seinem Vorgänger sehr ähnlich, sollte aber auch die Tatsache berücksichtigen, daß einige der TeilnehmerInnen im Bereich Sozial- und Arbeitsverhalten (z.B. Pünktlichkeit) den Anforderungen des Arbeitsmarktes nicht immer gerecht wurden. Die Teilnehmerauswahl erfolgte wieder in Absprache zwischen Arbeitsamt und Projektteam, eine sozialpädagogische Betreuung wurde durch uns gewährleistet. Bei einigen TeilnehmerInnen, für die §103b nicht anwendbar war, ermöglichte das Arbeitsamt die Teilnahme nach §134. In diesen Fällen trug das Modellprojekt Fahrkosten in der Höhe, die sonst (bei Teilnahme nach §103b) vom Arbeitsamt erstattungsfähig wären. Die Maßnahme lief über 12 Wochen mit insgesamt 416 Stunden, von denen 104 Stunden vom Modellprojekt mit Förderung durch den Sprachverband für Deutschunterricht genutzt wurden. 

3.2.8 Trainingsmaßnahme für ehemalige Vertragsarbeiterinnen und nachgereiste Ehefrauen zur beruflichen Wiedereingliederung nach § 53 a AFG 

Diese Maßnahme war auf Frauen zugeschnitten, die ihre berufliche Perspektive vor allem im Bereich der Klein- und Kleinstunternehmen im Kreis ihrer Landsleute sahen. Oft hatten sie bereits als Aushilfskräfte oder mithelfende Familienangehörige praktische Erfahrungen gesammelt. Eine volle Beschäftigung ohne Inanspruchnahme von Lohnersatzleistungen war jedoch ohne Hilfe unwahrscheinlich: Die Frauen konnten zwar gute Arbeit leisten, dem Unternehmen jedoch nicht den ‘Mehrwert’ bringen, der zum Geschäftserfolg beitragen und zur Festeinstellung hätte führen können. So verfügten sie zwar über ausreichende mündliche Deutschkenntnisse für den Alltag, waren aber bei einer Verkaufsberatung oder Reklamation, die über das Elementare hinausging, aus der Sicht einer vorwiegend deutschen Kundschaft überfordert. Besondere Defizite bestanden in der deutschen Schriftsprache, die eine ohne Hilfe unüberwindbare Hürde für den Zugang zur Geschäftswelt darstellte. Ziel der Maßnahme war es, neben einem intensiven Training der sprachlichen Fähigkeiten, Kenntnisse zu vermitteln, die die TeilnehmerInnen als Arbeitskräfte für (meist selbst ausländische) KleinunternehmerInnen besonders interessant machen würden: Grundwissen in den Bereichen der Buchführung, Kostenkalkulation und Warenwirtschaft, darüber hinaus praktische Fertigkeiten beim Einsatz von moderner Kassentechnik und dem einfachen PC. Dies sind Bereiche, in denen die KleinunternehmerInnen selbst oft unzureichend informiert sind, mit der Folge, daß ihre Geschäfte zu wenig Gewinne abwerfen. 

Folgendes Beispiel zur (mangelnden) Geschäftsplanung und Warenwirtschaft mag die Problematik verdeutlichen: Einige Imbißbetreiber haben über 100 Gerichte auf der Speisekarte und führen über 20 Sorten Bier von mehreren Brauereien. Die Vorräte beanspruchen Lagerraum und müssen bezahlt werden, viele der geführten Produkte verkaufen sich aber nur schleppend. Ein Mangel an Lagerraum und Liquidität führt dazu, daß der Einkauf von Zutaten für die Essenszubereitung eher sporadisch und unwirtschaftlich – in kleinen Mengen – erfolgt. Die Qualität der Speisen läßt nach. Viele Gerichte befinden sich auf der Speisekarte, können mit den vorhandenen Zutaten jedoch nicht – oder nicht richtig – zubereitet werden. Als ‘treue Kunden’ bleiben nicht selten lediglich mehr oder minder kaufkräftige Alkoholkranke, was die Attraktivität des Lokals für andere Kunden weiter vermindert. Teure Anschaffungen für die Küche sind praktisch umsonst gewesen, da fast nur noch Würstchen, Pommes frites, Bier und Schnaps verkauft werden. Gelegentliche Schlägereien unter den Kunden beschädigen die Ausstattung und geben dem Ruf des Geschäfts den Rest. Neben der bereits genannten Zielgruppe durften auch Frauen, die selbst eine Existenzgründung planten, an der Maßnahme teilnehmen. Die Lehrgangskosten wurden vom BMA gezahlt, das Arbeitsamt erkannte bei Leistungsempfängerinnen die Verfügbarkeit an. 

Das gemeinsam mit dem Bildungsträger EDFrau erarbeitete Konzept umfaßte folgende inhaltliche Schwerpunkte: 

· (Sozial-)versicherungsrecht (z.B. Sozialversicherungen; AOK, Ersatz- und private Krankenkassen; Entrichtung von SV-Beiträgen für Angestellte; An- und Abmeldung bei der Berufsgenossenschaft; privater und betrieblicher Versicherungsbedarf) 

· Arbeitsrecht (z.B. Arbeitsverträge, Kündigung, Kündigungsschutz, Beschäftigungsverhältnisse, LKZ-O für Kleinbetriebe, Mutterschutz, Mutterschaftsgeld) 

· Vertragsrecht (z.B. Vertragsarten, Abschluß von Verträgen, Rechtsverbindlichkeit von Unterschriften) 

· Steuerrecht (z.B. Steuern der ArbeiterInnen und der Selbständigen; Steuererklärung; Zuarbeit für SteuerberaterInnen) 

· Einsatzmöglichkeiten des PC (z.B. Textverarbeitung: Bestellung, Reklamation, Geschäftsbrief, Gestaltung einfacher Werbemittel; Tabellenkalkulation) 

· Förderprogramme (z.B. Förderprogramme der Bundesanstalt für Arbeit, Förderprogramme für spezielle Personengruppen) 

· Handelsbetriebslehre und Existenzgründung (z.B. Buchführung, kaufmännisches Rechnen, Kalkulation, Inventur, Lagerwirtschaft, Vorbereitung der Existenzgründung: Einbeziehung der entsprechenden Ämter, Effektivitätsrechnung, Einbeziehung aller Kostenfaktoren, Standort, Gewerbeschein, Notwendigkeit von Werbung) 

· Kassentraining (z.B. elektronische Kassensysteme, Registrierkassen)

Neben den vom Träger durchgeführten Unterrichtsstunden beinhaltete die Maßnahme Kontaktstunden mit Unterricht durch ProjektmitarbeiterInnen (Wochenauswertung; Stützunterricht bei Bedarf; Themen wie Rollenverteilung in der Familie: Vergleich Vietnam–Deutschland; Information zu Unterbringungs- und Betreuungsmöglichkeiten für Kinder und über Erziehungsberatungsstellen; Anforderungen für die befristete und unbefristete Aufenthaltserlaubnis) sowie berufsbezogenen Deutschunterricht und die auch hier unentbehrliche sozialpädagogische Begleitung. In Einzelgesprächen mit den Teilnehmerinnen wurden die Möglichkeiten für die Übernahme in eine feste Einstellung bzw. die Vorbereitung einer Existenzgründung erörtert und z.T. auch schon umgesetzt. Im Deutschunterricht wurden neben der Erweiterung des allgemein- und fachsprachlichen Wortschatzes und der Wiederholung bzw. Erweiterung grammatischer Grundkenntnisse Fertigkeiten geübt, die inhaltlich an den Fachunterricht anknüpften. Im Bereich der mündlichen Kommunikation wurde beispielsweise trainiert, Verkaufsgespräche zu führen, auf Reklamationen und Beschwerden zu reagieren und über Produkte/besondere Leistungen/Angebote zu informieren bzw. dafür zu werben. Im Bereich der schriftlichen Kommunikation wurden u.a. einfache Geschäftsbriefe geschrieben (z.B. Bestellung, Reklamation), Werbetexte verfaßt und gestaltet sowie formlose Anträge gestellt. Als besonders günstig erwies sich, daß eine der beiden Deutschlehrkräfte in der Klasse gleichzeitig auch EDV unterrichtete, so daß diese beiden Fächer besonders gut verknüpft werden konnten und darüber hinaus der PC auch im Deutschunterricht eingesetzt wurde. 

Vor Beginn der achtwöchigen Maßnahme wurde das Gesamtkonzept mit den Teilnehmerinnen und ihren Lebensgefährten bzw. Ehemännern besprochen. Das Gespräch mit den Lebenspartnern war notwendig geworden, nachdem sich abzeichnete, daß interessierte Frauen wegen des fehlenden Einverständnisses ihrer Männer absagen wollten. Die Männer standen der Teilnahme ihrer Frauen zunächst deshalb skeptisch gegenüber, weil sie ihnen für zwei Monate als 'billige Arbeitskräfte' verloren gingen. Die meisten ließen sich jedoch durch das Konzept davon überzeugen, daß der Lehrgang allen Beteiligten nützen würde. Insgesamt nahmen siebzehn Frauen teil, fünfzehn davon regelmäßig. Für eine Frau konnte bereits vor Ablauf der Maßnahme durch einen Antrag auf einen Lohnkostenzuschuß ein Arbeitsplatz im Betrieb ihres Ehemannes geschaffen werden, zwei weitere wurden inzwischen eingestellt. Für eine andere Teilnehmerin bietet sich voraussichtlich eine Perspektive in ihrem in Vietnam erlernten Beruf als Erzieherin. Die anderen Teilnehmerinnen konnten ihre beruflichen Pläne überdenken oder konkretisieren; einige entschieden sich auch aufgrund mangelnder Perspektiven gegen die Arbeit im Familienbetrieb bzw. gegen eine Existenzgründung und wollen sich wieder verstärkt um andere Arbeit bemühen. 

Die Zusammenarbeit zwischen dem Verein und dem Bildungsträger, mit dem schon mehrfach zusammengearbeitet worden war, funktionierte von Anfang an sehr gut. Das Konzept wurde gemeinsam erarbeitet, mit allen Lehrkräften konnten Vorgespräche geführt werden, Möglichkeiten des Kontakts zwischen allen Beteiligten waren jederzeit gegeben. Diese gute Kooperation wirkte sich ausgesprochen positiv auf das Lernklima und die ohnehin schon hohe Motivation der Teilnehmerinnen aus. Probleme konnten durch den engen Kontakt untereinander und zu den Frauen schnell erkannt, besprochen und in den meisten Fällen auch gelöst werden. Insgesamt konnten in dieser Maßnahme die bisherigen Erfahrungen und Lernprozesse sowohl des Projektteams als auch des Bildungsträgers am effektivsten umgesetzt werden. 
3.2.9 Seminare für Selbständige 
Unter den knapp 300 erwerbstätigen VietnamesInnen in Rostock gibt es eine große Anzahl von selbständigen MarkthändlerInnen oder ImbißbetreiberInnen, die trotz harter Arbeit finanziell nur gerade so ‘über die Runden kommen’. Sie haben oft nur ein Mindestmaß an Absicherung im Krankheitsfall, da sie aus Kostengründen ihre Krankenversicherung ohne Krankengeldoption abschließen. Sie haben keine Altersversorgung und können sich nicht gegen Arbeitslosigkeit versichern. Trotzdem wäre es in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit ein falscher Ansatz gewesen, sie statt dessen auf eine abhängige Beschäftigung vorzubereiten. Um Informationsdefizite in den Bereichen Steuerrecht, Finanzplanung, Versicherungsschutz und Arbeitsrecht abzubauen, auf Probleme (prekäre finanzielle Lage, unzureichende Planung, unzureichender Sozialversicherungsschutz) und mögliche Lösungen (Förderprogramme, unabhängige Unternehmungsberatung auch durch öffentliche und halböffentliche Stellen, Notwendigkeit eines Steuerberaters/einer Steuerberaterin) aufmerksam zu machen, boten wir eine Seminarreihe zum Thema „Geschäftsführung für Selbständige“ an. Die thematischen Schwerpunkte ergaben sich zum Teil aus der Beratungstätigkeit des Vereins bzw. wurden gemeinsam mit einigen Interessenten vom Projektteam festgelegt; nach Beginn der Seminarreihe wurde die Feinplanung dann von TeilnehmerInnen, DozentInnen und Projektteam abgestimmt. 

Vom 22. Juli 1996 bis zum 15. September 1997 fanden neun Seminare zum Thema statt, hauptsächlich über Steuerangelegenheiten und Förderprogramme. Die Reihe soll auch nach Projektende fortgesetzt werden. Bei der Zeitplanung wurde darauf geachtet, daß eine Teilnahme neben der Berufstätigkeit möglich war. Insgesamt besuchten 19 Personen, vorwiegend männlich, die Veranstaltungen. Alle Seminare wurden von FachdozentInnen durchgeführt und von einem Dolmetscher begleitet, der schwierige Sachverhalte bei Bedarf übersetzte. Eine zweisprachige Zusammenfassung der wichtigsten Informationen aus den Veranstaltungen wurde erstellt und auch denjenigen, die nicht teilnehmen konnten, als Unterstützung angeboten; aus den Steuerseminaren ging eine umfangreiche Broschüre (eine deutsche und eine vietnamesische Fassung) hervor. Die Honorare für die DozentInnen wurden im wesentlichen von den TeilnehmerInnen aufgebracht und aus BMA-Mitteln ergänzt. Die Seminarreihe wurde von der Zielgruppe positiv aufgenommen. Ein Problem war jedoch, daß viele TeilnehmerInnen nur über den Dolmetscher mit den DozentInnen kommunizieren und ihre Fragen stellen konnten. Dadurch ging nicht nur Spontaneität verloren: Auch die ursprüngliche Zeitplanung konnte nicht eingehalten werden. Einzelne Themenkomplexe wie z.B. das Steuerrecht wurden dadurch so in die Länge gezogen, daß einige TeilnehmerInnen zwischenzeitlich das Interesse verloren. Da es jedoch in Rostock zur Zeit noch unmöglich ist, muttersprachliche FachdozentInnen für eine solche Seminarreihe zu finden, könnte eine Lösung für uns höchstens darin bestehen, die einzelnen Themenkomplexe nicht kompakt, sondern zyklisch abzuhandeln. 

4. Sprachunterricht 

4.1. TeilnehmerInnen an Deutschkursen 

Im Rahmen des Modellprojekts besuchten 192 Personen eine oder mehrere der insgesamt 27 durchgeführten Deutschkurse. Von diesen Kursen fanden 26 mit Förderung und nach den „Grundsätzen“ des Sprachverbands statt. Darüber hinaus lief ein weiterer berufsbezogener Deutschkurs im Rahmen der Trainingsmaßnahme bei EDFrau mit 25 Teilnehmerinnen, davon 20, die nicht an SV-Kursen teilgenommen hatten. An einigen Deutschkursen nahmen „Gäste“ teil, d.h. insgesamt 15 MigrantInnen, die nicht aus der Zielgruppe des BMA (ehemalige VertragsarbeiterInnen und deren Familien) kamen, häufig jedoch (7 von 15 Personen) zur Zielgruppe der Sprachverbandsförderung zählten (Staatsangehörige von Anwerbestaaten oder EU-Mitgliedsstaaten). Diese Personen durften an Sprachkursen teilnehmen, bei denen bereits die Mindestanzahl an förderfähigen TeilnehmerInnen überschritten war, Plätze jedoch noch vorhanden waren. 

Wie die folgende Übersicht zeigt, besuchten die allermeisten TeilnehmerInnen einen, zwei oder drei Deutschkurse. Es waren in der Regel entweder ein Intensivkurs mit jeweils bis zu 200 Unterrichtsstunden oder zwei bis drei „allgemeine“ Deutschkurse, jeweils bestehend aus einem Grundkurs mit Aufbaueinheiten. Einige wenige TeilnehmerInnen besuchten mehrere Kurse. Dies erfolgte zum Teil wegen eines frühen Wechsels zu einem den Vorkenntnissen besser entsprechenden Kurs (mit dem Besuch der jeweiligen Aufbaulehrgänge). In anderen Fällen brachen TeilnehmerInnen mehrere Kurse nacheinander ab, konnten jedoch für neue Versuche gewonnen werden. 

4.1.1 GesamtteilnehmerInnenzahl 
192 TeilnehmerInnen (85 Frauen). Davon besuchten 

   101 TN 1 Kurs 

    36 TN  2 Kurse 

    40 TN  3 Kurse 

    10 TN  4 Kurse 

     4 TN  5 Kurse 

     1 TN  7 Kurse. 

4.1.2 TeilnehmerInnen aus der Zielgruppe des BMA 

177  (81 Frauen). Davon besuchten 

    88 TN  1 Kurs 

    34 TN  2 Kurse 

    40 TN  3 Kurse 

    10 TN  4 Kurse 

     4 TN  5 Kurse 

     1 TN  7 Kurse. 

4.1.3 Alter und Geschlecht der TeilnehmerInnen: 
In den Deutschkursen am häufigsten vertreten waren TeilnehmerInnen, die zum Zeitpunkt der Teilnahme zwischen 30 und 40 Jahre alt waren. Dies entspricht ungefähr der Zusammensetzung der Zielgruppe in der Rostocker Bevölkerung. Die Tatsache, daß von den 177 vietnamesischen TeilnehmerInnen (BMA-Zielgruppe) 81 Frauen waren (46%), obwohl der weibliche Anteil an der vietnamesischen Wohnbevölkerung Rostocks lediglich 35% beträgt (245 von 700 Personen), hat zwei Gründe. Zum einen sind vietnamesische Frauen noch stärker benachteiligt auf dem Arbeitsmarkt als die Männer: Sie sind wesentlich häufiger erwerbslos und sind es oft länger gewesen. Geringerer Kontakt zu Deutschen und damit größere Probleme mit der deutschen Sprache sind die Folge. Einige der Frauen sind erst im Projektzeitraum als Ehepartnerinnen nachgereist und verfügten zunächst über keinerlei Deutschkenntnisse. Der zweite Grund ist die Reaktion des Projektteams auf eben diese zusätzliche Benachteiligung vieler vietnamesischer Frauen, die in der Konzipierung frauenspezifischer Deutschkurse und Orientierungsmaßnahmen sowie in der Bereitstellung oder Vermittlung von flankierenden Hilfen, etwa Kinderbetreuung, bestand. 

Die detaillierten Angaben: 

4.1.3.1 Alter und Geschlecht der TeilnehmerInnen an SV-Kursen 
4.1.3.1.1 TeilnehmerInnen insgesamt 

Bei 168 von 172 TeilnehmerInnen (88 Männer und 80 Frauen) liegen Geburtsdaten vor. 

Geburtsjahr TeilnehmerInnen männlich weiblich 

  1948  2   1  1 

  1950  1   -  1 

  1952  2   1  1 

  1953  2   2  - 

  1954  6   6  - 

  1955  2   1  1 

  1956  6   4  2 

  1957  10   3  7 

  1958  13   10  3 

  1959  7   7  - 

  1960  8   2  6 

  1961  10   5  5 

  1962  7   5  2 

  1963  13   4  9 

  1964  14   7  7 

  1965  7   4  3 

  1966  4   2  2 

  1967  9   5  4 

  1968  8   3  5 

  1969  3   -  3 

  1970  7   4  3 

  1971  9   4  5 

  1972  2   -  2 

  1973  2   1  1 

  1974  4   2  2 

  1975  1   -  1 

  1976  4   2  2 

  1977  3   2  1 

  1978  2   1  1 

4.1.3.1.2 TeilnehmerInnen aus der Zielgruppe des Sprachverbands 

Von 166 Personen liegen bei 163 die Geburtsdaten vor. 

Geburtsjahr TeilnehmerInnen männlich weiblich 

  1948  2   1  1 

  1950  1   -  1 

  1952  2   1  1 

  1953  2   2  - 

  1954  6   6  - 

  1955  2   1  1 

  1956  6   4  2 

  1957  9   3  6 

  1958  13   10  3 

  1959  5   5  - 

  1960  8   2  6 

  1961  10   5  5 

  1962  7   5  2 

  1963  12   4  8 

  1964  14   7  7 

  1965  7   4  3 

  1966  4   2  2 

  1967  9   5  4 

  1968  8   3  5 

  1969  3   -  3 

  1970  7   4  3 

  1971  9   4  5 

  1972  2   -  2 

  1973  2   1  1 

  1974  3   2  1 

  1975  1   -  1 

  1976  4   2  2 

  1977  3   2  1 

  1978  2   1  1 

4.1.3.1.3 TeilnehmerInnen aus der Zielgruppe des BMA 
Bei 154 von 157 Personen liegen die Geburtsdaten vor. 

Geburtsjahr TeilnehmerInnen männlich weiblich 

  1948  2   1  1 

  1950  1   -  1 

  1952  2   1  1 

  1953  2   2  - 

  1954  6   6  - 

  1955  2   1  1 

  1956  6   4  2 

  1957  9   3  6 

  1958  13   10  3 

  1959  5   5  - 

  1960  8   2  6 

  1961  9   4  5 

  1962  7   5  2 

  1963  11   3  8 

  1964  14   7  7 

  1965  7   4  3 

  1966  3   1  2 

  1967  8   4  4 

  1968  8   3  5 

  1969  3   -  3 

  1970  7   4  3 

  1971  8   3  5 

  1972  2   -  2 

  1973  2   1  1 

  1974  3   2  1 

  1975  1   -  1 

  1976  2   -  2 

  1977  2   1  1 

  1978  1   -  1 

4.2. Besondere Lernvoraussetzungen der Zielgruppe 

Die meisten der im Modellprojekt betreuten VietnamesInnen sprechen, obwohl sie schon sehr lange in Deutschland leben, nicht nur immer noch sehr schlecht Deutsch, sie haben auch große Probleme beim Erlernen der deutschen Sprache. Typische Schwierigkeiten, mit denen sich die DeutschlehrerInnen in den Sprachkursen konfrontiert sahen, waren: 

Viele TeilnehmerInnen konnten sich ‘gerade so’ über einfache Sachverhalte verständigen. Grammatische Strukturen waren kaum vorhanden bzw. nicht genügend gefestigt. Unter den fortgeschrittenen TeilnehmerInnen waren häufig ‘Fließend-Falsch-SprecherInnen’, die trotz ihres großen Wortschatzes kaum zu verstehen und deren Fehler sehr schwer zu korrigieren waren. Fast alle hatten große Aussprache-, Intonations- und Rechtschreibprobleme. Aussprache- und Intonationsprobleme waren so stark ausgeprägt, daß man auch grammatikalisch sichere SprecherInnen kaum verstehen konnte. Da Satzstrukturen aufgrund fehlender grammatikalischer Kenntnisse nicht erkannt wurden, hatten viele Probleme, einfache Texte zu verstehen. Selbst fortgeschrittene Lernende hatten Schwierigkeiten, selbständig Sätze bzw. Texte zu schreiben. Arbeitstechniken, wie z.B. das Nachschlagen im Wörterbuch, bereitete vielen große Schwierigkeiten. Lerntechniken und -strategien waren nur unzureichend bekannt. Die Teilnahme an den Sprachkursen war sehr unregelmäßig, die Abbruchquote hoch. Die unregelmäßige Teilnahme verstärkte die ohnehin schon große Heterogenität der Lernniveaus in den Kursen und erschwerte die Vorbereitung des Unterrichts enorm. 

Diese Probleme hängen zum einen mit der völlig unterschiedlichen Struktur der Muttersprache und der deutschen Zielsprache, zum anderen mit der Geschichte und den besonderen Lebensbedingungen der VertragsarbeiterInnen vor und nach der Wende zusammen. Kaum ein vietnamesischer Vertragsarbeiter oder eine Vertragsarbeiterin hatte die deutsche Sprache systematisch gelernt. Die Sprachkurse, an denen sie gleich nach ihrer Ankunft in der DDR teilnehmen mußten bzw. durften, dauerten in der Regel nur wenige Wochen, fanden vor bzw. nach der (anstrengenden) Arbeit statt und dienten allein dazu, die „Werktätigen“ möglichst schnell in den Arbeitsprozeß einzubinden. Mehr Deutschkenntnisse waren für die Arbeit in den Betrieben nicht nötig, da die ausländischen Arbeitskräfte meist in Gruppen mit einem Dolmetscher arbeiteten. Sie wohnten ausschließlich in Betriebswohnheimen; nähere Kontakte zur deutschen Bevölkerung waren unerwünscht und bestanden in aller Regel nicht. Was die VertragsarbeiterInnen über diese Schnellkurse hinaus gelernt hatten, hatten sie sich vor allem am Arbeitsplatz, bei Behördengängen, beim Einkaufen usw. selbständig und ungesteuert angeeignet. Die wenigen VietnamesInnen, die nach der Wende ihren Arbeitsplatz behielten, konnten nun zum Teil intensivere Kontakte zu deutschen Kollegen aufbauen und kümmerten sich häufig selbst um Möglichkeiten, weiter Deutsch zu lernen (z.B. Volkshochschule). Auch der Umzug aus den ehemaligen Wohnheimen in ‘deutsche’ Wohngebiete nach den Krawallen im August 1992 wirkte sich in dieser Hinsicht positiv aus. Die meisten VertragsarbeiterInnen jedoch blieben, nicht zuletzt durch ihre Arbeitslosigkeit bedingt, weiterhin auf ein vorwiegend vietnamesisches Umfeld beschränkt. 

Die Motivation, nach jahrelangem Aufenthalt in der DDR und der Bundesrepublik noch ‘richtig’ oder wenigstens besser Deutsch zu lernen, war und ist bei vielen Rostocker VietnamesInnen sehr gering. Sie haben die Erfahrung gemacht, daß sie mit ihren Kenntnissen im Alltag einigermaßen zurechtkommen. Bei Behördengängen findet sich meist ein Kollege, der besser Deutsch spricht und helfen kann, bei größeren Problemen bezahlt man eben einen Dolmetscher oder nimmt die Hilfe von Dien Hong in Anspruch. Viele VietnamesInnen haben inzwischen kleine Einzelhandels- oder Imbißbetriebe gegründet, in die sie überdurchschnittlich viel Zeit investieren müssen, um gerade so über die Runden zu kommen, andere verkaufen den ganzen Tag auf Märkten und können sich abends kaum noch ‘aufraffen’, regelmäßig einen Deutschkurs zu besuchen. Die Deutschkenntnisse ehemaliger Vertragsarbeiterinnen sind häufig noch schlechter als die der Männer. Viele vietnamesische Frauen haben in den letzten Jahren geheiratet, Kinder bekommen und sich seitdem fast ausschließlich um die Familie gekümmert. Da die Ehemänner in der Regel die Familie nach außen vertreten (z.B. auf Behörden), haben diese Frauen noch viel seltener Gelegenheit, Deutsch zu sprechen. Dazu kommt vereinzelt das Problem niedrigerer Bildungsabschlüsse. Während die meisten VietnamesInnen die allgemeinbildende Schule nach der 10. Klasse abgeschlossen haben, gibt es vor allem unter den älteren Frauen einige, die die Schule nach der siebten bzw. achten Klasse verließen und schon aus diesem Grund größere Lernprobleme haben. 

Aufgrund der unterschiedlichen Systeme von Herkunfts- und Zielsprache haben Erwachsene aus asiatischen Ländern besonders große Schwierigkeiten mit dem Erlernen des Deutschen. Das trifft auch auf VietnamesInnen zu, obwohl sie wenigstens den Vorteil haben, keine völlig neue Schrift lernen zu müssen. Informationen über die Struktur der vietnamesischen Sprache, aus denen sich typische Lernprobleme ableiten oder erklären lassen, kann man u.a. Vietnamesischlehrbüchern und dem „Sprachvergleich Deutsch-Vietnamesisch“ von Gabriele Weber entnehmen; hier seien nur einige Beispiele genannt: 

· Die vietnamesische Sprache ist eine Tonsprache. Eine Buchstabenreihe bekommt durch unterschiedliche Tonhöhen, die genau festgelegt sind, eine völlig andere Bedeutung. Die deutsche Wort- und Satzintonation wird von Lernenden häufig nicht durchschaut und als monoton empfunden, so daß sie im Deutschen willkürliche Tonhöhen einsetzen, dadurch völlig falsch betonen und aus diesem Grund kaum zu verstehen sind. 

· Die vietnamesische Sprache besteht hauptsächlich aus einsilbigen Wörtern. Wortungetüme, wie man sie im Deutschen kennt, bereiten den Lernenden große Schwierigkeiten, sowohl grammatisch (Bedeutung, Bildung und Zusammenschreibung von Komposita) als auch die Aussprache betreffend: Das Weglassen von Endungen beim Sprechen und beim Schreiben ist ein typischer Fehler vietnamesischer Lernender. 

· Probleme gibt es auch bei der Aussprache bestimmter Laute im Deutschen, die im Vietnamesischen keine Entsprechung haben (z.B. das P oder das J) oder durch andere Grapheme dargestellt werden (z.B. wird das deutsche stimmhafte S im Vietnamesischen als D oder Gi geschrieben.) 

· Konsonantenhäufungen im Deutschen (z.B. Kr, Br, St, Spr) verleiten zur Bildung von Sproßvokalen (z.B. Sperache statt Sprache, Berief statt Brief). Der Gebrauch dieser Vokale kann im Anfängerunterricht unter Umständen hilfreich sein und auch von der Lehrkraft gezielt eingesetzt werden, um solche Laute für die Lernenden erfaßbar und nachsprechbar zu machen, sollte aber von Anfang an in regelmäßigen Ausspracheübungen so schnell wie möglich ‘wegtrainiert’ werden. 

· Die vietnamesische Sprache kennt weder Deklination noch Verbkonjugation oder Tempusformen. Ob eine Handlung gerade passiert, bereits geschehen ist oder noch geschehen wird, wird z.B. durch Zeitangaben deutlich gemacht. 

· Es gibt im Vietnamesischen keine Artikel, sondern die Substantive werden bestimmten Klassifikatoren (z.B. Gegenstände, Tiere) zugeordnet. 

· Komposita gibt es in der vietnamesischen Sprache nicht (s.o.), wohl aber die Möglichkeit, z.B. durch aufeinanderfolgende Substantive einen ähnlichen Zusammenhang auszudrücken. Die Rang- bzw. Reihenfolge der Substantive ist dabei genau umgekehrt wie im Deutschen und wird von den Lernenden wörtlich übertragen. (Z.B. wird aus „Ledertasche“ dann „Tasche Leder“.) 

· Der Satzbau von im Deutschen unterschiedlichen Satzformen (Aussagesatz, Fragesatz usw.) ist im Vietnamesischen meistens gleich. Durch Hilfswörter wird ausgedrückt, um welche Satzart es sich handelt. 

‘FalschsprecherInnen’ sind viel schwieriger zu unterrichten als ‘echte’ AnfängerInnen. Nur durch systematische und gründliche Erarbeitung grammatischer Grundkenntnisse und Sprechtraining (Umsetzen grammatischer Kenntnisse in Sprache) sind alte Fehler zu korrigieren. Dabei läuft man häufig Gefahr, das Lerntempo zu langsam anzusetzen, weil die TeilnehmerInnen „es scheinbar immer noch nicht verstanden haben“, was meistens nicht stimmt: Sie können „es“ nur nicht umsetzen, aber sie fangen trotzdem an, sich zu langweilen. Lieber sollte man etwas schneller vorangehen, dafür aber häufiger wiederholen. 

Wichtig sind außerdem regelmäßige Aussprache- und Intonationsübungen. Gute Erfahrungen haben wir dabei mit dem Phonetikprogramm Hören, Brummen, Sprechen, gemacht, da hier beides nicht losgelöst voneinander geübt wird. 

4.3 Berufsbezogener Deutschunterricht 

Die meisten Deutschkurse, die der Verein mit Förderung des Sprachverbands durchführte, waren berufs- bzw. arbeitsweltorientiert, auch wenn sie in den Kursangeboten nicht ausdrücklich so ausgewiesen waren (was ohnehin erst seit 1996 üblich war). Auch in AnfängerInnenkursen konnten berufliche Aspekte nicht ausgeklammert werden, da die TeilnehmerInnen in der Regel schon lange hier lebten, arbeiteten bzw. gearbeitet hatten oder arbeitsuchend waren. Aufgrund mangelnder Grundkenntnisse waren hier arbeitsweltbezogene Inhalte jedoch nur sehr schwer zu vermitteln und beschränkten sich auf das Notwendigste; auf der anderen Seite trägt natürlich auch jeder allgemeinsprachliche Unterricht letztendlich zur sozialen und beruflichen Integration bei, so daß man beides kaum trennen kann. 

Eine Möglichkeit, auch AnfängerInnen berufsbezogene Inhalte zu vermitteln, besteht in der Zusammenarbeit deutsch- und muttersprachiger LehrerInnen. Dies haben wir vor allem in speziellen Orientierungskursen für Frauen versucht umzusetzen. Es folgen beispielhaft die genaueren Beschreibungen einiger Maßnahmen. 

4.3.1 Sprach- und Orientierungskurse für im Rahmen der Familienzusammenführung nachgereiste Ehefrauen 

Als wir mit der Kurskonzeption begannen, war es in ganz Rostock lediglich 15 ehemaligen Vertragsarbeitern gelungen, ihre Frauen und Kinder aus Vietnam ‘nachzuholen’. Einige der Frauen waren gerade eingereist, andere waren bereits mehrere Monate bis knapp ein Jahr in Deutschland. Da sie noch keinen Anspruch auf eine Arbeitserlaubnis hatten, blieben sie in der Regel zu Hause und kümmerten sich um Haushalt und Kinder. Ihre sozialen Kontakte beschränkten sich auf ihre Familienangehörigen, Freunde der Ehemänner und andere zugereiste Frauen. Oft reichte das Geld, das die Ehemänner verdienten, kaum, um die Familie zu ernähren. Ziel des Sprach- und Orientierungskurses war, diesen Frauen die zur Bewältigung ihres (zukünftigen beruflichen) Alltags notwendigen sprachlichen und sozialen Grundkenntnisse zu vermitteln. Außerdem sollte mit den Teilnehmerinnen gemeinsam – auf der Basis bereits vorhandener Ausbildungsabschlüsse und Erfahrungen – die ersten Schritte einer beruflichen Planung erarbeitet bzw. eine Arbeitsaufnahme vorbereitet werden. Bei den weniger qualifizierten Frauen ging es vor allem darum, die Grundvoraussetzungen für die Teilnahme an weiteren beruflichen Bildungsmaßnahmen zu schaffen, ihnen die Notwendigkeit einer Ausbildung zu verdeutlichen und sie zu ermutigen, weitere Schritte in diese Richtung zu unternehmen. 

Die Maßnahme bestand aus zwei Blöcken von jeweils 120 Stunden, von denen jeweils achtzig auf den vom Sprachverband geförderten Deutschunterricht entfielen, der von einer Honorarkraft erteilt wurde. Dafür wurden beim Sprachverband ein Grundkurs und ein Aufbaukurs beantragt. Die restlichen vierzig Stunden standen den ProjektmitarbeiterInnen für sozialpädagogische Begleitung, Unterricht in vietnamesischer Sprache, Berufsberatung, Exkursionen usw. zur Verfügung. Jeder Block erstreckte sich über einen Zeitraum von zehn Wochen (acht Wochenstunden Deutschunterricht, vier Wochenstunden zusätzlicher Unterricht durch das Projektteam), zwischen beiden lag eine zweiwöchige Kurspause. Während der erste Teil der Maßnahme auf eine allgemeine Orientierung abzielte, stand im zweiten Teil die Erarbeitung einer realistischen Lebensplanung im Vordergrund. 

Folgende inhaltliche Schwerpunkte sollten behandelt werden: 

Themen des Grundkurses: 

Familie (z.B. Kinderbetreuungsmöglichkeiten, Schule, Arztbesuch) Stadterkundung (z.B. Wo befinden sich die wichtigsten Ämter und Einrichtungen?) Behörden (z.B. Zuständigkeit, Formulare, Darstellung des eigenen Anliegens) AusländerInnenrecht (z.B. Bleiberechtsregelung, Arbeitserlaubnisverfahren) Recht im Alltag (z.B. Mietverträge, Versicherungen) Sozialversicherungssystem (Kranken-, Renten-, Arbeitslosen-, Pflegeversicherung) 

Themen des Aufbaukurses: 

Bildungssystem Familie und Beruf Arbeits- bzw. Berufsberatung durch das Arbeitsamt Besuch des Berufsinformationszentrums (BIZ) Betriebsführungen Mini-Praktika (‘Schnuppertage’ in Betrieben) Fördermöglichkeiten durch das Arbeitsamt Arbeitsuche (Arbeitsamt, Stellenangebote in der Tageszeitung, Bewerbung) Arbeitsrecht (z.B. Arbeitsvertrag, Kündigung) 

Der Deutschunterricht sollte systematische Sprachvermittlung (d.h. ‘normalen’ AnfängerInnenunterricht nach dem Lehrwerk Deutsch aktiv neu 1A) und die Erarbeitung sprachlicher Grundkenntnisse sowie Übungen zu den genannten Themenschwerpunkten (z.B. Rollenspiele: Informationen erfragen, einfache Gespräche auf Behörden) sinnvoll verknüpfen, die hauptsächlich in vietnamesischer Sprache aufbereitet wurden. Diese Arbeitsweise erforderte eine enge Zusammenarbeit zwischen Deutschlehrerin und ProjektmitarbeiterInnen (vor allem dem vietnamesischen Sozialpädagogen), die leider nicht immer so gewährleistet war, wie wir sie uns gewünscht hätten. Zwar fanden Absprachen statt; eine gemeinsame Vorbereitung von Unterrichtseinheiten war jedoch wegen anderweitiger Verpflichtungen der Lehrkräfte oft nicht möglich. An den beiden Deutsch- und Orientierungskursen nahmen insgesamt dreizehn Vietnamesinnen teil, davon acht regelmäßig. Ein Grund für die Diskrepanz zwischen der Anzahl der Gesamt- und der regelmäßigen Teilnehmerinnen waren die mit dem Sprachkurs verbundenen Kosten. Zwar mußten die Frauen keine Kursgebühren zahlen, die Fahrkosten konnten oder wollten sich manche jedoch nicht regelmäßig leisten. Außerdem gab es häufiger Probleme bei der Unterbringung der Kinder einiger Kursteilnehmerinnen. 

Inhaltlich waren die beiden Kurse insgesamt zu ‘überfrachtet’. Vor allem im Grundkurs konnten längst nicht alle Themen behandelt werden, da die Frauen die Stunden der ProjektarbeiterInnen zu Beginn lieber für zusätzlichen Deutschunterricht nutzen wollten. Da das Deutschlernen den meisten Frauen große Schwierigkeiten bereitete, wurde beim Sprachverband ein zweiter Aufbaukurs beantragt und genehmigt, der jedoch nach 60 Stunden aufgrund unzureichender Teilnahme abgebrochen werden mußte. Gründe waren vor allem die Arbeitsaufnahme einiger Frauen und die Kursmüdigkeit einiger der anderen Teilnehmerinnen. Obwohl wir viele Abstriche bei der Durchführung dieser Kurse machen mußten, wurde unserer Einschätzung nach wesentlich mehr an sozialer Kompetenz und Sprachkenntnissen vermittelt als in ‘normalen’ allgemeinsprachlichen AnfängerInnenkursen. Die Grundkonzeption (Deutschunterricht plus soziale und berufliche Orientierungshilfen, Zusammenarbeit zwischen Deutsch- und MuttersprachlerInnen, Anzahl der für beide Teile angesetzten Stunden eines Blocks, sozialpädagogische Begleitung, Aufzeigen beruflicher Perspektiven) erwies sich als erfolgreich, die Themen des Orientierungsblocks müßten jedoch künftig eingeschränkt werden. 

Eine Erfahrung, die auch durch andere Sprachkurse bestätigt wurde, ist die, daß für unsere Zielgruppe nicht mehr als ein Grund- und ein Aufbaukurs nacheinander angeboten werden sollte; der zweite Aufbaukurs mußte häufig abgebrochen werden. Noch wesentlich intensiviert werden müßte die Zusammenarbeit der LehrerInnen und SozialpädagogInnen. Unterrichtseinheiten zu bestimmten Themen sollten gemeinsam vorbereitet werden, wobei allerdings die Bezahlung der Honorarkräfte für diese Arbeit gewährleistet werden müßte. Wenn ein/e MuttersprachlerIn an Sprachkursen beteiligt ist, besteht sehr schnell die Gefahr, daß die TeilnehmerInnen den bequemen Weg gehen und bei der Deutschlehrkraft zeitweise ‘aussteigen’, weil sie viele Antworten einfacher bekommen können. Daher sollte genau geklärt werden, an welcher Stelle welche Hilfen und Erklärungen in der Muttersprache sinnvoll sind und wie sie vermittelt werden. Wenn solche Absprachen gut funktionieren und beide Lehrkräfte von den TeilnehmerInnen als gleichrangig akzeptiert werden, könnte unter Umständen auch Team-Teaching effektiv sein. Aufgrund der besonderen Vertrauensstellung, die der vietnamesische Mitarbeiter des Projektteams unter seinen Landsleuten genießt, stellte diese Unterrichtsform jedoch keine erfolgversprechende Alternative dar, da sie in jedem Fall zu Lasten der Deutschlehrkraft gegangen wäre. 

4.3.2 Deutschkurse im Rahmen beruflicher Qualifizierungsmaßnahmen 
Deutschunterricht wurde in unterschiedlichem Umfang und mit unterschiedlicher Zielsetzung in allen Maßnahmen erteilt und umfaßte allgemeinsprachliche, berufsfeldübergreifende als auch fachsprachliche Anteile. In den beiden Umschulungen, die im September und November 1994, also kurz nach Beginn des Modellprojekts anfingen, traten die typischen Probleme des ausbildungsbegleitenden Deutschunterrichts am gravierendsten auf. Das lag zum Teil sicher an der Unerfahrenheit aller, die an Planung und Durchführung der Maßnahmen mitarbeiteten; wesentlich trugen aber auch die Unbeweglichkeit der vielen beteiligten Institutionen und der Erfolgsdruck, dem alle ausgesetzt waren, zu den Schwierigkeiten bei. Am Beispiel der Umschulung zum Hochbaufacharbeiter lassen sich die Schwierigkeiten, die bei solchen Projekten auftreten können, am besten belegen. 

4.3.2.1 Deutschunterricht in der Umschulung zum Hochbaufacharbeiter 
4.3.2.1.1 Organisatorische Probleme 
Unterschiedliche Richtlinien, Auflagen und Vorstellungen der beteiligten Institutionen (IHK, Arbeitsamt, Sprachverband, Bildungsträger, Verein) waren nur schwer zu koordinieren und führten nicht nur zu einem hohen verwaltungstechnischen Aufwand für die ProjektmitarbeiterInnen, sondern auch zu einer erheblichen Mehrbelastung der Teilnehmer. Die IHK schreibt eine bestimmte Stundenanzahl an theoretischem und praktischem Unterricht vor, damit eine Umschulung alle Anforderungen einer Erstausbildung erfüllt. Die Bundesanstalt für Arbeit machte ihre Unterstützung davon abhängig, daß die Maßnahmen unter den "üblichen" Bedingungen durchgeführt würden: keine "Sonderbehandlung" der vietnamesischen TeilnehmerInnen, keine Überschreitung des Förderungszeitraums von 15 Monaten, kein Deutschunterricht auf Kosten des Arbeitsamtes. Das bedeutete weiter, daß der dringend notwendige Deutschunterricht nicht in die Gesamtstundenzahl (40 Stunden) integriert werden konnte, sondern zusätzlich stattfinden mußte. Durch das BMA wurde der Kontakt zum Sprachverband hergestellt, der dann die Förderung übernahm. 

 

Um eine fünfzehnmonatige Umschulung sinnvoll begleiten zu können, braucht man ca. 500 Stunden. In dieser Höhe fördert der Sprachverband nur Intensivkurse, die wiederum mindestens 10 Wochenstunden haben müssen, nicht im Durchschnitt auf die gesamte Zeit gerechnet (was für uns kein Problem dargestellt hätte), sondern regelmäßig. Unsere Teilnehmer, lernungewohnte Erwachsene mit familiären Verpflichtungen, die nur unter großen Schwierigkeiten der deutschen Unterrichtssprache folgen konnten, hatten damit alles in allem eine 50-Stunden-Woche - Hausaufgaben und Nachbereitung des Unterrichts nicht mitgerechnet. Die "üblichen" Bedingungen? Das folgende Beispiel zeigt besonders eindrucksvoll, wie hoch die Belastung für einige der Teilnehmer war: Herr T. stand jeden Morgen um 4.00 Uhr auf, fuhr gegen 5.00 Uhr zum Markt und baute für seine Frau den Stand für den Textilienverkauf auf. Wenn die Ehefrau gegen 6.15 Uhr ankam, nachdem sie die Tochter in den Kindergarten gebracht hatte, fuhr er zu seiner Ausbildungsstätte. Unterrichtsbeginn war um 6.45 Uhr, Unterrichtsschluß gegen 15.30 Uhr, wegen des zusätzlichen Deutschunterrichts jedoch zweimal in der Woche um 16.45 Uhr, einmal in der Woche sogar um 17.30 Uhr. Nach dem Unterricht holte er die Tochter aus dem Kindergarten ab und fuhr anschließend wieder zum Markt, um seine Frau abzulösen. Während sie mit dem Kind nach Hause fuhr, baute er den Stand wieder ab, sein Feierabend begann frühestens um 19.00 Uhr. Der einzige wirklich freie Tag für die Familie war der Sonntag, weil am Samstag noch bei einem Großhändler in Berlin Textilien eingekauft werden mußten. Verwaltungstechnisch aufwendig war vor allem die Koordinierung des Deutschunterrichts mit den Ausbildungsablaufplänen (Theorie- und Praxisblöcke, betriebsinterne Veranstaltungen, Exkursionen, Betriebsferien usw.) des Bildungsträgers. Daß die Erarbeitung und Änderung von Stundenplänen keine betriebsinternen Angelegenheiten mehr sein konnten, sondern auch die Interessen der HonorarlehrerInnen und Teilnehmenden sowie die Richtlinien des Sprachverbands berührten, war eine völlig neue Erfahrung für die Verantwortlichen und geriet leider häufig in Vergessenheit. 

4.3.2.1.2 Zusammenarbeit der Deutsch- und Fachlehrkräfte 
Keine Lehrkraft hatte eine konkrete Vorstellung von den Problemen, die auf alle zukommen würden. Die FachlehrerInnen kannten zwar die fachlichen Anforderungen des theoretischen und praktischen Unterrichts und der Prüfung, konnten aber weder die sprachlichen Fähigkeiten und die Fortschritte der Teilnehmer einschätzen, noch hatten sie eine realistische Vorstellung von deren Lerntempo. Sie erwarteten von den Deutschlehrkräften, den Teilnehmern in möglichst kurzer Zeit soviel Deutsch beizubringen, daß sie ohne größere Probleme dem Fachunterricht folgen konnten, der teilweise nicht einmal der Zielgruppe angemessen aufbereitet wurde. Ähnliche Erwartungen hatten auch die Teilnehmer. Umgekehrt wußten die DeutschlehrerInnen am Anfang viel zu wenig über die fachlichen und fachsprachlichen Anforderungen. Sie erwarteten von den FachlehrerInnen eine intensive Zusammenarbeit und mehr Transparenz, um wirklich sinnvolle Zuarbeit leisten zu können und den Zusammenhang zwischen Deutsch- und Fachunterricht für die Lernenden herzustellen. Mit zunehmendem Druck – schließlich stand am Ende eine Prüfung, bei der die TeilnehmerInnen nicht nur über das notwendige Fachwissen verfügen , sondern auch in der Lage sein mußten, die Prüfungsfragen zu verstehen – wurden die unausgesprochenen hohen gegenseitigen Erwartungen immer deutlicher und äußerten sich zunehmend in Schuldzuweisungen („Nun sitzen die TeilnehmerInnen schon vier Monate hier und sprechen immer noch nicht richtig Deutsch. Was machen Sie eigentlich im Deutschunterricht?“) 

Ausführliche Beratungen zwischen Bildungsträger, Verein und Lehrkräften fanden nur in Krisensituationen statt, der Austausch zwischen Fach- und Deutschlehrkräften oft nur ‘zwischen Tür und Angel’. Selbst bei großem Engagement aller Beteiligten wäre mehr kaum möglich. Viele Lehrkräfte – nicht nur beim Projektträger, sondern auch bei den Bildungsträgern – arbeiten auf Honorarbasis. Meistens arbeiten sie für mehrere Institutionen, haben also ein sehr großes Arbeitspensum und sind nur im Haus, um ihre Stunden zu geben. Darüber hinaus werden sie für solche Extratermine nicht bezahlt. Hinzu kommt aber auch, daß eine engere Zusammenarbeit nicht als Ent-, sondern als Belastung empfunden wird. Man fühlt sich kontrolliert, muß sich selbst und anderen über seinen Unterricht Rechenschaft ablegen und die Planung mit anderen abstimmen. Das bedeutet, nicht mehr am Vorabend den Ordner vom vergangenen Jahr aus dem Regal ziehen zu können, sondern langfristig und adressatenorientiert zu planen. 

4.3.2.1.3 Kursplanung 
In der Umschulung saßen nicht etwa besonders fortgeschrittene Teilnehmer; die eingangs geschilderten Voraussetzungen der ehemaligen VertragsarbeiterInnen trafen – außer den Motivationsproblemen – auch auf diese äußerst heterogene Lerngruppe zu. Die 24 angehenden Hochbaufacharbeiter wurden in zwei Klassen (nach der Orientierungsphase in unterschiedliche Leistungsniveaus unterteilt) von jeweils einer Lehrerin unterrichtet. Der Deutschunterricht während der gesamten Maßnahme war in drei Phasen gegliedert, wobei am Anfang noch kaum klar war, wie lange jede einzelne dauern würde. 

In Phase 1 wurde vor allem allgemeinsprachlicher Unterricht erteilt, in dem

· die mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeit und der Wortschatz erweitert,  

· grammatische Strukturen (Konjugation, Tempusformen, Deklination, Satzbau, Wortarten, Modalverben, Präpositionen, Passiv) aufgebaut bzw. wiederholt und erweitert,  

· kursorisches Lesen anhand von kleinen Geschichten mit einfacher Handlung geübt, 

· kleine Geschichten, Alltagssituationen und Handlungen mündlich und schriftlich versprachlicht, 

· Intonation und Aussprache geübt,  

· die Arbeit mit dem Wörterbuch trainiert wurde.

In der zweiten Phase kamen zum allgemeinsprachlichen Unterricht berufsbezogene Elemente hinzu. Arbeitsweltbezogene Themen wurden behandelt, die Wortschatzarbeit wurde durch Fachbegriffe erweitert, einfache Informations- und Gebrauchstexte wurden gelesen und bearbeitet sowie Hilfen zur Orientierung im Fachbuch gegeben. Hinzukommen sollte in dieser Phase auch die regelmäßige Vor- bzw. Nachbereitung des Fachunterrichts, was jedoch durch die Probleme in der Zusammenarbeit von Deutsch- und Fachlehrkräften nicht zufriedenstellend gelang. Die dritte Phase konzentrierte sich im wesentlichen auf Übungen zum Verständnis von Fachtexten und Prüfungstraining. Die schriftliche Prüfung bestand ausschließlich aus multiple-choice Fragen, so daß es vor allem darauf ankam, die Fragen richtig zu verstehen. Aus alten Prüfungsdurchgängen wurden daher typische Fragestellungen und sich häufig wiederholende Formulierungen herausgesucht und immer wieder geübt. Zusätzlich wurde das Lernen mit Karteikarten angeregt, d.h. die Lehrkräfte legten mit den Teilnehmern eine Kartei mit Fachbegriffen und eine Kartei mit Prüfungsfragen und -antworten an, mit deren Hilfe diese selbst den Unterrichtsstoff wiederholen und sich auch gegenseitig abfragen konnten. 

4.3.2.1.4 Probleme bei der Durchführung des Deutschunterrichts 
Aufgrund der Lernschwierigkeiten der Teilnehmer wurde die erste Phase, in der der allgemeinsprachliche Unterricht im Vordergrund stand, wesentlich länger als ursprünglich geplant. Für die Lernenden war damit der Bezug des Deutschunterrichts zum Fachunterricht zu wenig ersichtlich. Nach den anfänglichen Erfolgserlebnissen durch den Deutschunterricht ,vor allem im Bereich der mündlichen Kommunikation, folgte der ‘Hänger’, nachdem den Teilnehmern klar wurde, was im Theorieunterricht bzw. in der Prüfung von ihnen verlangt wurde. Der Deutschunterricht wurde nun nicht mehr als Hilfe betrachtet, sondern als zusätzliche Belastung. Die Diskrepanz zwischen dem sprachlichen Niveau des Deutschkurses, aber auch den eigenen Fähigkeiten, und den Anforderungen des Fachunterrichts wurde als zu groß empfunden. Die Teilnehmer äußerten zunehmend die Befürchtung: „Das schaffe ich sowieso nicht“, oder meinten: „Der Deutschunterricht nützt mir nichts!“ Dieses Motivationstief konnte nur durch intensive sozialpädagogische Betreuung und durch wiederholte Offenlegung des Konzepts wieder aufgefangen werden. Je mehr berufsbezogene Anteile der Deutschunterricht jedoch aufgriff, desto besser wurde auch wieder die Motivation der Lernenden. Trotzdem fielen viele gute Vorsätze dem Zeitdruck zum Opfer bzw. waren aufgrund der mangelhaften Vorkenntnisse vieler Teilnehmer nicht realisierbar. 

Die Erwartungen der Lernenden an die Lehrerinnen und an den Deutschunterricht waren insgesamt sehr hoch. Sie sollten in kürzester Zeit vermitteln, was bisher versäumt worden war. Hinzu kamen völlig unterschiedliche Vorstellungen von der Lehrerrolle: Während die Lehrkräfte vor allem zum selbständigen Arbeiten anleiten wollten, verlangten einige Teilnehmer bis zum Schluß für jeden Arbeitsschritt genaueste Anweisungen. Partner- und Gruppenarbeit waren für viele indiskutabel; wirklich akzeptiert wurde nur der Frontalunterricht. 1994/95 gab es noch sehr wenige attraktiv aufbereitete, berufsbezogene Lehrbücher und Materialien für Lernende mit mangelhaften Vorkenntnissen. Die meisten Werke setzten systematisch erworbene Grundkenntnisse voraus. Inzwischen hat sich das geändert. An dieser Stelle sei nur auf das vom Sprachverband herausgegebene Unterrichtsmaterial zum berufsorientierten Deutschunterricht verwiesen, daß demnächst im Verlag Dürr und Kessler unter dem Titel „Hauptsache Arbeit“ erscheinen soll. Die Arbeit mit Fachbüchern und -texten (in diesem Fall aus der Baubranche) verleitete die Deutschlehrkräfte immer wieder dazu, sich umfangreiche Kenntnisse auf diesem Gebiet aneignen zu wollen, weil man das Gefühl hatte, den Teilnehmern die Inhalte sonst nicht erklären zu können. Dabei wurde vergessen, daß die Umschüler durch die praktische Unterweisung bereits viel mehr Fachkenntnisse hatten als sie sprachlich äußern konnten. Als viel effektiver erwies es sich, den Lernenden Hilfen zur Entschlüsselung von Sätzen zu geben, das Umformen schwieriger Satzkonstruktionen in einfachere zu üben, anhand von Beispielen aus dem Text Wortbildungsregeln zu vermitteln usw.. Viele praktische Anregungen zur Arbeit mit Fachtexten im Deutschunterricht gibt die Sondernummer 1992 der Zeitschrift Fremdsprache Deutsch zum Thema „Berufsbezogener Deutschunterricht mit Jugendlichen“. 

Ein großer Teil der Fehler, die wir in dieser ersten Maßnahme gemacht haben, konnten wir in den folgenden Qualifizierungsmaßnahmen weitgehend vermeiden oder zumindest schneller erkennen und darauf reagieren. Wichtig ist, daß Deutsch- und Fachunterricht in möglichst engem Zusammenhang stehen und daß von Anfang an berufsorientierter Deutschunterricht stattfindet. Regelmäßige Zusammenkünfte von Deutsch- und FachlehrerInnen, SozialpädagogInnen und ab und zu VertreterInnen des Bildungsträgers sowie der TeilnehmerInnen müssen von vornherein fest eingeplant werden, um die Zusammenarbeit für alle Beteiligten transparent zu gestalten und um rechtzeitig auf Probleme reagieren zu können. Als LehrerIn sollte man den Vorstellungen und Erwartungen der Lernenden zwar entgegenkommen (z.B. auch Frontalunterricht), auf keinen Fall aber Unterrichtsmethoden, die ein höheres Maß an Selbständigkeit voraussetzen, aufgeben, auch wenn einige TeilnehmerInnen ‘streiken’. Selbständiges Arbeiten ist gerade im berufsorientierten Deutschunterricht unerläßlich, denn es stellt eine der wichtigsten Schlüsselqualifikationen auf dem Arbeitsmarkt dar; man sollte die Lernenden langsam daran gewöhnen. 

4.4. Qualifikation von Deutschlehrkräften 

Die Qualifizierung von DeutschkursleiterInnen ist ebenso wie der Gewinn an Erfahrung bei den ProjektmitarbeiterInnen als bleibender Beitrag des Modellprojektes zur AusländerInnenarbeit in Rostock zu bewerten. Fünf Lehrkräfte des Projektträgers besuchten Seminare des Goethe-Instituts in München zur Kursleiterqualifikation, andere besuchten Fachtagungen des Sprachverbands, u.a. zum Thema „Berufsorientierter Deutschunterricht“, in Mainz. Laut Angaben des Sprachverbandes waren 1995 insgesamt über 2.300 KursleiterInnen beim Sprachverband registriert, davon aber lediglich 41 in den neuen Bundesländern. Die Tatsache, daß zu diesem Zeitpunkt sechs dieser KursleiterInnen ihre Tätigkeit in Rostock im Rahmen des Modellprojektes ausübten, sei hier hervorgehoben. Ohne einen besonderen Impuls, wie der in Rostock von diesem Modellprojekt ausgehende, ist es in den meisten Großstädten in den neuen Bundesländern nur selten gelungen, trotz teilweise höherer Zahlen von ehemaligen VertragsarbeiterInnen in der Bevölkerung ein annähernd vergleichbares Angebot am berufsorientierten Deutschunterricht mit speziell dafür qualifizierten Lehrkräften aufzubauen. 

5 Soziale Betreuung und Beratung 

Die Betreuungs- und Beratungsangebote des Vereins im Rahmen des Modellprojektes umfaßten drei Schwerpunkte: 

· arbeitsweltbezogene Beratung (z.B. zu Sprachkursen, Qualifizierungsmaßnahmen, Hilfe bei Arbeitsuche und Bewerbung), 

· allgemeine soziale Beratung zu Problemen, die mit dem Status als AusländerIn zusammenhängen und der sozialen Integration hinderlich sind, 

· Betreuung und sozialpädagogische Begleitung in Qualifizierungsmaßnahmen. 

Wenn notwendig, konnte auch praktische Hilfe, etwa Begleitung bei Behördengängen oder Dolmetschen beim Arzt, geleistet werden. Wenn VereinsmitarbeiterInnen nicht weiterhelfen konnten oder durften, wurden andere Personen, Ämter und Institutionen, die spezialisierte Hilfe leisten können (z.B. Ausländerbeauftragter, Rechtsberatungsstellen, Jugendamt), mit einbezogen oder vermittelt. Alle Angebote waren kostenlos – Geld wurde lediglich für Leistungen genommen, die nicht direkt mit der Beratung zusammenhingen, z.B. für das Kopieren von Dokumenten – und unabhängig von einer Mitgliedschaft im Verein. 

Die Probleme, mit denen die Klienten kamen, waren vielfältig. Häufig waren es Schwierigkeiten mit Behörden und Institutionen, Versicherungen, VermieterInnen, ArbeitgeberInnen, aufenthaltsrechtliche Probleme, Schulprobleme der Kinder. Hilfe war gefragt beim Ausfüllen von Formularen, Stellen von Anträgen, Behörden- und Geschäftsbriefen, bei der Zusammenstellung von Bewerbungsunterlagen, nach dem „Rückführungsabkommen“ zwischen Deutschland und Vietnam auch vereinzelt bei der Beantragung von Rückkehrhilfen. 

5.1. Arbeitsweltbezogene und allgemeine soziale Beratung 

Der Zielsetzung des Modellprojekts entsprechend, lag der Arbeitsschwerpunkt des Projektteams hauptsächlich im Bereich der arbeitsweltbezogenen Beratung und Lebensplanung und wurde durch die allgemeine soziale Beratung, geleistet durch die Kolleginnen in der vietnamesisch-deutschen Begegnungsstätte, ergänzt. Beides ließ sich jedoch nur schwer voneinander trennen. Hilfe bei allgemeinen sozialen Problemen war Voraussetzung dafür, daß das Projektteam ein Vertrauensverhältnis zur Zielgruppe aufbauen konnte, ohne das eine erfolgreiche Beratung über Zukunftsperspektiven insgesamt nicht möglich gewesen wäre. Häufig waren z.B. finanzielle, soziale oder auch aufenthaltsrechtliche Schwierigkeiten nur über den Wiedereinstieg in das Arbeitsleben zu meistern, was vielen Ratsuchenden oft erst in der Beratung zum vorgetragenen Problem deutlich wurde. 

Bestimmte Problemfelder zogen sich durch die gesamte Beratungsarbeit, z.B. 

· der Widerspruch zwischen dem theoretischen Anspruch der MitarbeiterInnen an ihre Beratungstätigkeit und der Praxis,  

· der Widerspruch zwischen den (hohen) Erwartungen der KlientInnen und dem tatsächlich Realisierbaren,  

· Interessenskonflikte zwischen MitarbeiterInnen und KlientInnen,  

· der unterschiedliche kulturelle, gesellschaftliche und politische Hintergrund der Ratsuchenden und den nichtvietnamesischen MitarbeiterInnen,  

· die Übertragung gesellschaftlicher und politischer Erfahrungen in Vietnam auf deutsche Verhältnisse.

5.1.1 Der Widerspruch zwischen dem theoretischen Anspruch der MitarbeiterInnen an ihre Beratungstätigkeit und der Praxis 

„Hilfe zur Selbsthilfe“ ist der Grundsatz, den sich der Verein auch für die Beratungstätigkeit gesetzt hat. Dies bedeutet unter anderem: Lösungsmöglichkeiten aufzeigen, aber keine Entscheidung abnehmen, keine Tätigkeit übernehmen, die der Klient oder die Klientin auch selbst (ggf. unter Anleitung) ausführen kann. In der Praxis ist der Zeitdruck bei Beratungen jedoch oft so groß, daß man diesen Anspruch immer wieder fallen läßt, dadurch Unselbständigkeit und Abhängigkeit fördert und Ratsuchende sogar bevormundet. Im allgemeinen führten vor allem Zeitzwänge immer wieder dazu, daß eine ‘sozial-technische’ Beratung und Betreuung, d.h.: Unterstützung bei der Erledigung praktischer Probleme, mehr Platz als die eigentlich wünschenswerte – weil langfristig wirksamere – psychosoziale Betreuung und Befähigung einnahm. 

5.1.2 Der Widerspruch zwischen Erwartungen der KlientInnen und dem tatsächlich Realisierbaren 

Trotz aller Bemühungen des Projektteams und der Kolleginnen der Begegnungsstätte gab es nicht für alle Probleme eine befriedigende Lösung. Berufliche Vorstellungen beispielsweise ließen sich häufig aufgrund unzureichender Sprachkenntnisse, zu niedriger Bildungsabschlüsse, Mangel an Qualifizierungsangeboten oder Unkenntnis der Anforderungen bzw. der mangelnden Bereitschaft, sich diesen Anforderungen zu stellen, nicht im Sinne der KlientInnen realisieren. So setzte z.B. nach der Einzelbetreuung zweier Frauen in einer Umschulungsmaßnahme zur Fachgehilfin im Hotel- und Gastgewerbe durch die SozialpädagogInnen des Projektteams plötzlich eine rege Nachfrage nach diesem Beruf ein. Da die Deutschkenntnisse der meisten interessierten Frauen für die Teilnahme noch nicht ausreichend waren, wurde speziell für diese Zielgruppe ein berufsbezogener Deutschkurs angeboten, der auf die sprachlichen Anforderungen einer solchen Qualifizierungsmaßnahme vorbereiten sollte. Dieser Sprachkurs mußte dann nach ein paar Wochen wegen unzureichender Teilnahme abgebrochen werden, und das Interesse am Beruf der Fachgehilfin verebbte sehr schnell. Wahrscheinlich hatte die positive Einschätzung und der Erfolg der beiden Absolventinnen zu der übersteigerten Erwartung geführt, allein die sozialpädagogische Begleitung durch den Verein würde genügen, das Ausbildungsziel ohne eigene Anstrengung zu erreichen. Vielleicht wurde von einigen sogar der Kontakt der MitarbeiterInnen zum Bildungsträger als Möglichkeit der Einflußnahme mißdeutet. 

In anderen Fällen hatten sich KlientInnen – z.B. durch konsequentes Nicht-Reagieren auf Behördenbriefe oder Fristversäumnisse bei amtlichen Bescheiden mit Rechtsbehelfsbelehrung –bereits so in Schwierigkeiten gebracht, daß für die VereinsmitarbeiterInnen die Grenzen ihrer Möglichkeiten erreicht waren. Trotzdem wurde von ihnen erwartet, in kürzester Zeit alles wieder in Ordnung bringen zu können. Zur Bearbeitung notwendige Dokumente wurden nicht mitgebracht oder waren verlorengegangen. In Unkenntnis der deutschen Gesetzeslage und der entsprechenden Rechtswege übertrugen die KlientInnen ihre Erfahrungen mit vietnamesischen Institutionen auf die Verhältnisse hier: Der Weg, in Vietnam bei einer Behörde etwas zu erreichen, führt oft über Bestechung. Wenn es hier dann keine (so einfache) Lösung mehr gab, werteten einige dies als Versagen des Beraters bzw. der Beraterin oder als Verweigerung der Hilfe, führten es aber selten auf eigene Versäumnisse zurück. In solchen Situationen suchten KlientInnen häufig mit demselben Problem nacheinander verschiedene MitarbeiterInnen auf, in der Hoffnung, die Auskunft zu bekommen, die sie erwarteten. 

5.1.3 Interessenskonflikte zwischen MitarbeiterInnen und KlientInnen 
Vor allem wenn berufliche Planung Thema der Beratung war, gingen die Meinungen der BeraterInnen und KlientInnen darüber, was eigentlich im Interesse des Ratsuchenden liegen müßte, häufig auseinander. Während die MitarbeiterInnen eher auf längerfristige Planung setzten, d.h. also auf den Erwerb beruflicher Qualifikationen, favorisierten die KlientInnen häufig das Nächstliegende. So wurde unter Umständen wegen einer befristeten, schlecht bezahlten Saisonarbeit eine Bildungsmaßnahme abgesagt, die ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt vielleicht entscheidend verbessert hätte. 

5.1.4. Übertragung gesellschaftlicher und politischer Erfahrungen in Vietnam auf deutsche Verhältnisse: unterschiedlicher kultureller, gesellschaftlicher und politischer Hintergrund der Ratsuchenden und der nichtvietnamesischen MitarbeiterInnen 
Freie Träger, vom Staat unabhängig, kannten viele VietnamesInnen nicht; darum hatten sie große Probleme, den Status des Vereins nachzuvollziehen: Für sie waren wir eine Behörde. Behörden gehören nach ihrer Erfahrung zur Regierung, Regierungen werden als korrupt angesehen und StaatsdienerInnen als häufig bestechlich. Versuche, Problemlösungen durch Geschenke zu beschleunigen, waren vor allem in der Anfangsphase keine Seltenheit. Kostenlose Sozialberatung, für Dien Hong eine Selbstverständlichkeit und in Deutschland allgemein üblich, war immer noch vielen suspekt: Wenn man für etwas nicht zahlen muß, kann es nicht gut sein. Einige VietnamesInnen kamen erst dann mit ihren Problemen, nachdem sie schon viel Geld an unseriöse oder einfach unfähige ‘BeraterInnen’ deutscher und vietnamesischer Herkunft gezahlt hatten, ohne daß diese ihnen weitergeholfen hätten. Menschen, die Beratungsarbeit leisten, ohne sich daran zu bereichern, werden als ausnutzbar betrachtet. Diese Einschätzung bekamen vor allem die vietnamesischen KollegInnen zu spüren, die noch nach Feierabend oder am Wochenende aufgesucht wurden, um sich die Probleme ihrer Landsleute anzuhören. 

Anlaß zu Konflikten gaben immer wieder auch unterschiedliche Einstellungen zur Pünktlichkeit. Gegensätzliche Vorstellungen waren manchmal nur schwer miteinander zu vereinbaren. Die Einhaltung von Sprechzeiten und Terminabsprachen durch KlientInnen ließ aus Sicht der europäischen KollegInnen viel zu wünschen übrig. Viele KlientInnen verlangen das Beratungsgespräch in dem Moment, in dem das Problem auftritt, und zwar sofort. Wenn zwischen diesem Zeitpunkt und dem nächsten Sprechtag zu viel Zeit liegt, wird das Problem zunächst einmal verdrängt und vertagt, bis beispielsweise ein Mahnbescheid dem Gedächtnis wieder auf die Sprünge hilft. Was in der Beratung nicht sofort erledigt werden kann, interessiert oft nicht mehr. Briefe, die nicht gleich geschrieben werden können, sondern beispielsweise erst am folgenden Tag, werden nicht mehr abgeholt. Als besonders ärgerlich wurde dies dann empfunden, wenn MitarbeiterInnen bereits viel Arbeit in die Angelegenheit investiert oder weitere Institutionen zur Mithilfe ‘eingeschaltet’ hatten. Den ProjektmitarbeiterInnen wiederum ist es nicht immer gelungen, ihre Verärgerung über Verspätungen oder dergleichen deutlich zu machen oder zu erklären, sei dies aus sprachlichen Gründen oder um unangenehme (und zeitraubende) Auseinandersetzungen zu vermeiden. Unser Hauptaugenmerk bei knapper Zeit lag meist bei der (möglichst schnellen und effizienten) Lösung des vordergründigen oder augenblicklich vorliegenden Problems, so daß auf verhältnismäßig ‘Nebensächliches’ zu selten eingegangen wurde, selbst wenn dies langfristig dem Grundsatz „Hilfe zur Selbsthilfe“ gerechter gewesen wäre. 

Aufklärung in Form vieler Gespräche, kurzer Informationstexte im Monatsprogramm der vietnamesisch-deutschen Begegnungsstätte und vietnamesischsprachiger Infoblätter (Themen u.a.: Rechte und Pflichten des Arbeitslosen; Kostenlose Beratung — ist das seriös?; Welche Unterlagen und Dokumente sollte man zur Beratung mitbringen?) waren notwendig, um den genannten Problemen wenigstens teilweise zu begegnen und die Grundlage für eine effektive Beratungsarbeit zu schaffen. Erste Erfolge sind inzwischen zu verzeichnen: Während zu Beginn des Modellprojekts viele VietnamesInnen sprachlich noch kaum in der Lage waren, ihr Anliegen auf Deutsch zu schildern, wenden sich die meisten inzwischen auch an die nicht vietnamesisch sprechenden MitarbeiterInnen. Fristversäumnisse, etwa bei Behördenbescheiden mit Rechtsbehelfsbelehrung, sind wesentlich seltener geworden, und wichtige Unterlagen werden jetzt in der Regel zu den Beratungsgesprächen mitgebracht. KlientInnen sind wesentlich selbständiger und selbstbewußter geworden und in der Lage, die meisten ihrer Angelegenheiten ohne Hilfe zu regeln. Insgesamt sind die Probleme, mit denen sie heute in die Beratung kommen, komplexer und erfordern einen höheren Zeit- und Arbeitsaufwand von den MitarbeiterInnen. Nach wie vor sehr hoher Bedarf besteht im Bereich der arbeitsweltbezogenen Beratung. 

5.2. Sozialpädagogische Betreuung in Qualifizierungsmaßnahmen 

Vor allem aus den Beratungsgesprächen ergab sich, welche Vorstellungen die KlientInnen hinsichtlich ihrer Lebensplanung hatten und welche Hindernisse ihnen dabei im Weg standen. Häufig entstanden aus der Beratungsarbeit die Ideen für Qualifizierungsmaßnahmen: Die Seminarreihe für Selbständige oder die Trainingsmaßnahme für Frauen, die ihre berufliche Zukunft in der Arbeit im Familienbetrieb sehen, sind solche Beispiele. 

Die Arbeit der SozialpädagogInnen im Rahmen von Bildungsmaßnahmen beinhaltete: 

· Vorgespräche mit potentiellen TeilnehmerInnen, 

· Mitarbeit an der Konzeption und - bei Maßnahmen ohne IHK-Abschluß - Festlegung der Maßnahmeinhalte gemeinsam mit dem Projektkoordinator, Bildungsträger und Arbeitsamt, 

· TeilnehmerInnenauswahl in Absprache mit dem Arbeitsamt, 

· Vorgespräche mit den Fach- und Deutschlehrkräften, 

· Koordination des Deutsch- und Fachunterrichts, 

· Hospitation im Fachunterricht, 

· (muttersprachlichen) Stützunterricht, 

· regelmäßige Einzelgespräche mit den TeilnehmerInnen, ständigen Kontakt zur Gruppe. 

5.2.1 Vorgespräche mit potentiellen TeilnehmerInnen 

Im Anschluß an eine Informationsveranstaltung, auf der zunächst das Vorhaben vorgestellt wurde, mußte in Einzelgesprächen geklärt werden, inwieweit wirklich Interesse und Bedarf an der geplanten Bildungsmaßnahme bestand. Andernfalls lief man Gefahr, daß nur vermeintliche finanzielle Vorteile den Anreiz bildeten und TeilnehmerInnen nach Maßnahmebeginn ausstiegen, wenn sie feststellten, daß sie genauso viel AFG-Leistungen bekamen wie vorher. Aber auch, wenn durch die Zahlung von Unterhaltsgeld die Leistungen tatsächlich höher waren, konnte man in diesen Fällen eher von einer unregelmäßigen Teilnahme ausgehen. Zu den Dingen, die vorab besprochen wurden, gehörten weiter die Klärung der Schul- und Ausbildungsabschlüsse und Berufserfahrung, die Einschätzung der Deutschkenntnisse, aber auch, welche Ideen und Bedürfnisse die TeilnehmerInnen selbst in die Konzeption einbringen konnten. 

5.2.2 Mitarbeit an der Konzeption 
Während bei den Umschulungen die Ausbildungsinhalte im wesentlichen feststanden und ‘nur’ auf die Koordination der einzelnen Bestandteile (Fach-, Deutsch-, Stützunterricht, sozialpädagogische Betreuung) Einfluß genommen werden konnte, war es bei den kurzen Fortbildungsmaßnahmen möglich, die Themen genau auf die Bedürfnisse bestimmter Zielgruppen zuzuschneiden. 

5.2.3 TeilnehmerInnenauswahl in Absprache mit dem Arbeitsamt 
Wenn aufgrund der Vorgespräche eine vorläufige TeilnehmerInnenauswahl getroffen war, mußte abgeklärt werden, wer durch das Arbeitsamt gefördert werden konnte. 

5.2.4 Vorgespräche mit den Fach- und Deutschlehrkräften/Koordination des Deutsch-, Stütz- und Fachunterrichts 
Nachdem diese Aspekte zu Beginn des Modellprojekts aus Mangel an Erfahrung weitgehend vernachlässigt worden waren, wurde durch die Probleme in den ersten Maßnahmen schnell deutlich, wie sehr der Erfolg von der Zusammenarbeit der Lehrkräfte sowie der Vernetzung des gesamten Unterrichts abhängig ist. Der Fachunterricht in Klassen mit geringen Deutschkenntnissen stellt unglaublich hohe Anforderungen an die Lehrkräfte. Gerade sehr engagierten LehrerInnen fällt es oft schwer, Abstriche zu machen, und sie würden gern dieselbe Stoffülle vermitteln wie in deutschen Klassen. Wenn aber - vor allem bei Maßnahmen ohne Abschlußprüfung - von vornherein klargemacht wird, daß dieser Anspruch unmöglich zu erfüllen ist und hier ein langsameres Lerntempo, Gründlichkeit und Prioritäten in der Auswahl des Stoffes gefragt sind, kann Druck abgebaut und Frustration deutlich verringert werden. 

5.2.5 Hospitation im Fachunterricht 
Regelmäßige Hospitationen im Fachunterricht sind notwendig, um auftretende Lernprobleme der TeilnehmerInnen rechtzeitig zu bemerken und um daraus Themen für den Deutsch- und Stützunterricht ableiten zu können. 

5.2.6 Stützunterricht 

Stützunterricht wurde vor allem in den Umschulungen erteilt und hatte, neben der (muttersprachlichen) Nachbereitung des Fachunterrichts die Aufgaben, die TeilnehmerInnen zu motivieren, Konflikte in der Gruppe zu bearbeiten und Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, Lernprobleme zu wahrzunehmen, deutlich zu machen und mit den TeilnehmerInnen gemeinsam individuell abgestimmte Lernstrategien zu erarbeiten. Stützunterricht fand als Gruppen- und Einzelunterricht, in extra dafür vorgesehenen Stunden sowie als „Team-Teaching“ gemeinsam mit der Fachlehrkraft statt (zu Problemen der Zusammenarbeit deutscher und vietnamesischer Lehrkräfte vgl. 4.3.1, Orientierungsmaßnahme für nachgereiste Ehefrauen). 

5.2.7 Einzelgespräche mit den TeilnehmerInnen 
Private oder schulische Probleme führten häufig zu unregelmäßiger Teilnahme oder sogar zum Ausstieg aus der Qualifizierungsmaßnahme. Die TeilnehmerInnen gaben nur selten zu, wenn sie sich überfordert fühlten, noch baten sie von sich aus um Hilfe. Sie reagierten, indem sie dem Unterricht ohne Begründung oder unter Angabe falscher Gründe fernblieben bzw. sich krank schreiben ließen. Probleme mußten daher rechtzeitig erkannt und aufgefangen werden, was nicht immer einfach war: Oft war das von den TeilnehmerInnen selbst benannte Problem nicht das eigentliche. Wenn beispielsweise Frauen plötzlich nicht mehr teilnehmen konnten, weil sie sich um ihre Kinder kümmern mußten, gab es mehrere Möglichkeiten:

1. Es gab tatsächlich Probleme mit der Kinderbetreuung, dann mußte eine organisiert werden. 

2. In Wirklichkeit fühlten sie sich im Unterricht überfordert, und das Kind wurde nur ‘vorgeschoben’. In diesem Fall mußte herausgefunden werden, worin konkret diese Überforderung bestand, ob und wie in diesem Fall geholfen werden konnte oder ob tatsächlich ein Ausstieg aus der Maßnahme das Beste war. 

3. Es konnte auch sein, daß der Ehepartner nicht mehr mit der Teilnahme seiner Frau einverstanden war, weil die Zeit, die sie in die Umschulung investieren mußte, zu Lasten der Familie (und besonders zu seinen Lasten) ging. In solchen Fällen mußte die Überzeugungsarbeit beim Ehemann ansetzen und ggf. Entlastungsmöglichkeiten für die ganze Familie gefunden werden. 

In den Einzelgesprächen wurde auch versucht, mit den TeilnehmerInnen eine realistische Lebensplanung zu erarbeiten und die nächsten Schritte der Arbeitsuche oder Weiterqualifizierung festzulegen. Die Vorstellungen der TeilnehmerInnen mit den Gesetzmäßigkeiten des deutschen Arbeitsmarktes in Einklang zu bringen, erwies sich oft als sehr schwierig: 

Viele der von uns betreuten VietnamesInnen haben kein großes Interesse an beruflicher Qualifizierung, vor allem dann nicht, wenn sie länger dauert. Entscheidungen, durch die sie sich langfristig festlegen müssen, fallen ihnen sehr schwer. Auch die vage Aussicht, beispielsweise durch eine Umschulung die Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern, stellt keinen besonderen Anreiz dar, sich fünfzehn Monate lang zu quälen, ohne daß ihnen jemand eine Arbeitsplatzgarantie geben könnte. Auch die (nicht unberechtigte) Angst, als AusländerIn auch bei gleicher Qualifizierung "den kürzeren zu ziehen", schreckt viele ab. Daß sie als ungelernte Arbeitskräfte kaum mehr als Gelegenheitsjobs finden werden, wollen sie nicht wahrhaben. Oft wird argumentiert, man wolle sowieso nur noch ein paar Jahre in Deutschland bleiben, bis man genug Geld verdient habe und dann wieder nach Vietnam zurückkehren. Abgesehen davon, daß eine Rückkehr schon allein wegen der hier aufwachsenden Kinder und der zunehmenden Entfremdung vom Herkunftsland immer schwieriger wird, werden viele auch finanziell gar nicht so weit kommen, wie sie es sich erträumen. Die traditionelle Rollenverteilung zwischen Mann und Frau kann sich zwar kaum eine Familie finanziell leisten, sie stellt aber trotzdem immer noch den klassischen Lebensentwurf der meisten VietnamesInnen dar. Da die Frau höchstens "Dazuverdienerin" sein soll, braucht sie nach Meinung des Ehemannes (und leider auch oft ihrer eigenen Auffassung nach) keinen qualifizierten Beruf. Ein großer Teil der VietnamesInnen sieht in der Selbständigkeit, als ImbißbetreiberIn, im Einzelhandel oder im ambulanten Gewerbe eine Perspektive. Doch auch hier kommt man meistens auf Dauer ohne ein Minimum an Fachwissen (z.B. Buchführung, Kalkulation) nicht sehr weit. 

Die Einzelgespräche wurden in der Regel von beiden SozialpädagogInnen, einem Vietnamesen und einer Deutschen geführt. Ein Problem dabei war, daß die GesprächspartnerInnen natürlich versuchten, sich mit dem vietnamesischen Mitarbeiter in der Muttersprache zu verständigen. Da fast alle ihn schon jahrelang kannten und er nahezu alles von ihnen wußte, bedeutete dies gleichzeitig, daß sie sich einer Auseinandersetzung mit den zu besprechenden Themen ein Stück weit entziehen konnten. Besser liefen die Gespräche, wenn die deutsche Mitarbeiterin die Gesprächsleitung übernahm und der vietnamesische Mitarbeiter sie protokollierte und sich nur bei gravierenden Verständigungsschwierigkeiten einmischte. Diese Konstellation hatte zwei Vorteile: Zum einen war die deutsche Mitarbeiterin, weil sie die GesprächspartnerInnen gar nicht oder zumindest nicht so gut kannte, unvoreingenommener und stellte Fragen, die der vietnamesische Kollege so nicht gestellt hätte, weil er die Antwort zu wissen glaubte. Zum anderen reichte allein seine Anwesenheit und auch sein Verhalten gegenüber der Kollegin aus, daß die GesprächspartnerInnen sehr ehrlich ihre Situation reflektierten. 

6. Informations- und Öffentlichkeitsarbeit 

6.1. Presse und Medien

Sowohl regional als auch überregional wurde über das Modellprojekt seit dessen Beginn ausführlich berichtet. Zum Auftakt und während der Umschulungen, beim feierlichen Abschluß der Maurermaßnahme bei der IHK sowie im Verlauf des Ergänzungslehrganges für Fliesen- und Plattenleger berichteten Presse, Hörfunk und Fernsehen umfangreich über den Modellversuch. Im Städtischen Anzeiger der Hansestadt Rostock erschien im Juli 1994 ein Artikel über das Projekt in vietnamesischer Sprache. Eine Sendung des ZDF porträtierte eine vietnamesische Umschülerin, eine Sendung des Senders Freies Berlin (Radio MultiKulti) widmete sich ausschließlich dem BMA-Modellprojekt. Im Nordmagazin des NDR Fernsehns wurde über eine vietnamesische Familie (die Ehefrau war eine Umschülerin) berichtet. Ein Artikel des Projektkoordinators in der Zeitschrift Ausländer in Deutschland (4/95) stellte eine Zwischenbilanz der Projektarbeit in Kurzform dar, eine Veröffentlichung in Bildungsarbeit in der Zweitsprache Deutsch (Ausgabe 4/95) informierte ebenfalls über das Rostocker Modell, ein weiterer Artikel in dieser Zeitschrift (3/95) ging auf die Besonderheiten des berufsbezogenen Deutschunterrichts in dieser Zielgruppe ein. Nicht nur im Zusammenhang mit dem 5. Jahrestag der rassistischen Angriffe auf das ehemalige Wohnheim in Lichtenhagen im August 1992 war das Medieninteresse an der Vereinsarbeit bundesweit und international, z.B. in Großbritannien, Norwegen und Polen, sehr groß. Im Zusammenhang mit dem Rückübernahmeabkommen mit Vietnam mußte das Projektteam immer wieder Meldungen berichtigen, wonach sich 40.000 ehemalige VertragsarbeiterInnen aus Vietnam „illegal“ in Deutschland aufhalten würden. Das Rückübernahmeabkommen führte insgesamt zu starkem Medieninteresse am Thema „VietnamesInnen in Deutschland“, auf dieses Interesse bauend konnte viele im Sinne des Projektes positive Medienarbeit geleistet werden. 

6.2. Informationsveranstaltungen und -materialien

Um potentielle TeilnehmerInnen über geplante Bildungsmaßnahmen zu informieren, fanden im April 1996 sechs Informationsveranstaltungen statt, zu denen wir zusammen mit dem Arbeitsamt arbeitslose AusländerInnen einluden. Nach diesen Terminen, zu denen 133 Personen erschien, veranstalteten wir zweimal ein „Arbeitslosencafé“ mit der Möglichkeit, zwanglos über arbeitsweltbezogene Probleme und eventuelle Lösungen zu sprechen. Insgesamt fanden als Ergebnis dieser Initiative 30 Einzelberatungen statt. Elf Personen begannen in den nächsten Wochen einen Deutschkurs. Ein Merkblatt in deutscher und vietnamesischer Sprache über die Rechte und Pflichten von arbeitslosen Leistungsempfängern wurde erarbeitet und anschließend auch über das Arbeitsamt verteilt. Weitere Informationsblätter, ebenfalls zweisprachig, wurden z.B. zu den Themen: Sozialberatung und Bleiberecht herausgegeben. Vor dem Hintergrund der „Gemeinsamen Erklärung“ der Regierungen Deutschlands und Vietnams sowie des bereits erwähnten „Rückübernahmeabkommens“ konnte das Projektteam mit richtigen Informationen Meldungen entgegenwirken, die durch falsche oder ungenaue Angaben erhebliche Unsicherheit und Ängste bei vielen ehemaligen VertragsarbeiterInnen auslösten. 

6.3 Bildungsarbeit 

6.3.1 Weiterbildungsveranstaltungen 
Neben der Arbeit mit den Schulen und Jugendeinrichtungen referierten ProjektmitarbeiterInnen im Rahmen von Bildungs- und Weiterbildungsveranstaltungen vor Lehrlingen, LehrerInnen, Fachhochschulstudierenden und anderen (aus dem In- und Ausland) zum Thema „AusländerInnen in Ostdeutschland“ sowie zum Inhalt des Modellprojektes. 

6.3.2 Ausstellung „Vertragsarbeiter in Rostock 1981 bis heute“ 

Im Hauptgebäude der Rostocker Universität zeigten wir im September/Oktober 1995 eine von uns gestaltete Ausstellung zum o.g. Thema. Es war ein Versuch einer nichtpolemischen Dokumentation der Geschichte der „ausländischen Werktätigen“ der DDR. Presse, Fernsehen und Rundfunk berichteten umfangreich darüber sowie über damit verbundene aktuelle Probleme und die Lösungsansätze des Trägervereins. Diese Ausstellung wurde auch 1996 und 1997 in der Arbeit mit Schul- und Jugendgruppen eingesetzt und bei der Konferenz im April 1997 im Rostocker Rathaus erneut gezeigt. 

6.3.3 Konferenz und Fachtagung im April 1997 

Am 17. und 18. April 1997 fand im Rostocker Rathaus eine Konferenz und Fachtagung zur beruflichen und sozialen Integration ehemaliger DDR-VertragsarbeitnehmerInnen statt. An dieser Tagung nahmen genau 100 Personen teil, ein Fachpublikum bestehend aus AusländerInnenvereinen, Ausländerbeauftragten und VertreterInnen verschiedener Ämter und Bildungseinrichtungen aus den neuen Bundesländern und Berlin. Am ersten Tag wurde das Rostocker Modellprojekt geschildert, am zweiten Tag ging es dann in Workshops weiter. Durch die ProjektmitarbeiterInnen konnten Erfahrungen in der Arbeit mit der Zielgruppe und in der Kooperation mit den verschiedenen Institutionen weitergegeben werden. In Diskussionen konnte auch skeptischen TeilnehmerInnen deutlich gemacht werden, daß Engagement und die Bereitschaft zur Ausnutzung von Ermessensspielräumen nicht bloße Wünsche der Leitungen in Ämtern darstellen, sondern auch in der kontinuierlichen Zusammenarbeit tatsächlich vorhanden sind. Das Medienecho war ebenfalls mehr als befriedigend, vor allem natürlich auf regionaler Ebene aber auch in Form einer längeren Sendung im überregionalen Deutschlandradio Berlin. 

6.4. Netzwerkarbeit

Neben der sehr gut funktionierenden Zusammenarbeit mit den in der Einleitung genannten Personen und Institutionen vertrat der Projektkoordinator den Trägerverein im Arbeitskreis gegen Fremdenfeindlichkeit in den neuen Bundesländern, wurde vom Ausländerbeirat Rostock zum Vertreter im städtischen Ausschuß für Ordnung und Umwelt bestimmt und vom Bürgerbeauftragten des Landes Mecklenburg-Vorpommern in das Kuratorium für Ausländerfragen berufen. Im Bereich dr Jugendhilfeplanung war eine Mitarbeiterin Mitglied der Arbeitsgruppe Integrationshilfe beim Rostocker Jugendamt, ein Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe Jugendberufshilfe. Die Mitarbeit im Rostocker Projekteplenum des Aktionsprogrammes gegen Aggression und Gewalt wurde fortgesetzt. Außerhalb der Region fanden Erfahrungsaustausche mit Projekten in Hamburg und Chemnitz statt. Ein Mitarbeiter besuchte eine lang etablierte deutsch-ausländische Begegnungsstätte in Hamburg, die auch arbeitsweltbezogene Beratung und berufsorientierten Deutschunterricht anbietet. Zwei Mitarbeiter sprachen in Chemnitz mit Beteiligten am dortigen BMA-Modellprojekt (Projektteam, Ausländerbeauftragter, Arbeitsamt, Bildungsträger, TeilnehmerInnen). Dieser Austausch wurde nachher telefonisch fortgesetzt, beide Projekte konnten aus Ideen und Erfahrungen des anderen lernen. Aus Schwerin, Halle, Erfurt, Dresden, Köthen, Magdeburg, Berlin und Marburg kamen Anrufe mit der Bitte um Information zum Modellprojekt bzw. um Ratschläge bei Fragen zur beruflichen und sozialen Integration ehemaliger VertragsarbeiterInnen. 

7. Analyse der jetzigen Lage der Zielgruppe 

Im Ergebnis der Projektarbeit können die Zielgruppe und deren Lage genauer beschrieben werden. Was die arbeitsmarktpolitische Situation der Rostocker VietnamesInnen betrifft, kann eine insgesamt relativ positive Entwicklung verzeichnet werden. Als Grundtendenz ist ein Rückgang der Arbeitslosigkeit sowie des Leistungsbezugs unter vietnamesischen Männern zu verzeichnen. Bei den Frauen blieb die Lage weniger befriedigend, dennoch war auch hier kein Anstieg der Arbeitslosenzahlen zu verzeichnen. Ein Blick auf die gesamte Arbeitsmarktlage, in der Bundesrepublik allgemein wie speziell in Mecklenburg-Vorpommern und Rostock, relativiert aber jegliche Freude über Erfolge. Diese Gesamtlage konnte durch das Projekt natürlich nicht beeinflußt werden: Die allgemeine Arbeitslosenquote im Arbeitsamtsbezirk Rostock betrug zum Projektbeginn (Juni 1994) 16,7%, im Januar 1998 waren es 24,0%. Dies lag keineswegs nur an saisonbedingten Unterschieden zwischen Sommer und Winter, wie der Vergleich mit Januar 1994 (18,7%) deutlich zeigt. Die Arbeitslosenquote für AusländerInnen lag mit 47.5% (Januar 1998) fast doppelt so hoch wie die allgemeine Quote. Diese Relation ist nach Angaben des IAB derzeit typisch, im Osten wie im Westen Deutschlands; beide Quoten waren für das Beitrittsgebiet ungefähr doppelt so hoch wie in den alten Bundesländern. Die Zahl der vietnamesischen LeistungsempfängerInnen sank zwischen Mai 1994 und Anfang 1998 von 169 auf 125 Personen. Die Gesamtzahl der vietnamesischen Staatsangehörigen in Rostock stieg (leicht), die Arbeitslosenquote innerhalb dieser Personengruppe fiel also deutlich. Die Gesamtbevölkerungszahl Rostocks sank weiter, um 22.000 zwischen Ende 1993 und Juni 1997 auf 215.076. 

Vor diesem Hintergrund mußte es das eher bescheidene Ziel des Projekts bleiben, einen Anstieg der Arbeitslosigkeit in der Zielgruppe möglichst gering zu halten. Dieses Ziel konnte mehr als erreicht werden: In der Tat fiel die Zahl (und bei einer steigenden Anzahl an vietnamesischen EinwohnerInnen ebenfalls die nicht genau zu ermittelnde Quote) der arbeitslosen VietnamesInnen von 169 zum Projektbeginn auf 142 (Dezember 1997/Januar 1998). Ungefähr 300 Personen, davon rund 130 Frauen, stehen in einem Arbeitsverhältnis oder sind selbständig tätig. Bei schätzungsweise ca. 100 vorwiegend weiblichen Personen in dieser Gruppe muß jedoch festgestellt werden, daß sie Tätigkeiten ausüben, die weder eine realistische Perspektive noch einen ausreichenden Sozialversicherungsschutz bieten — wenn überhaupt SV-Beiträge bezahlt werden, was bei sogenannten „geringfügig Beschäftigten“ nicht geschieht. Im Grunde handelt es sich bei dieser Gruppe um Personen, die, egal ob Voll- oder Teilzeit gearbeitet wird, sozusagen hauptberuflich einer Nebentätigkeit nachgehen. Hier muß zwischen zwei Gruppen unterschieden werden. Zum einen sind es die bereits erwähnten „gerade so“ Selbständigen. Zum anderen handelt es sich um abhängig Beschäftigte, oft im kleinen Familienbetrieb (auch hier überwiegend im Gastronomiebereich oder im ambulanten Handel), die aber extrem wenig verdienen. Nur im Ausnahmefall arbeiten die Menschen in dieser Gruppe eine volle Woche, oft sind es Frauen mit Kleinkindern, die nur wenige Stunden am Tag arbeiten. Dies reicht aber aus, um sie von Leistungen der Bundesanstalt für Arbeit auszuschließen — und der Weg zum Sozialamt empfiehlt sich bekanntlich für AusländerInnen, die nur eine Aufenthaltsbefugnis besitzen, nicht. Im Falle einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses haben diese ArbeiterInnen nur Anspruch auf ein Minimum an Arbeitslosengeld oder -hilfe. Im Einzelfall kommt es auch vor, daß ein Arbeitsvertrag abgeschlossen wird, der nur eine Tätigkeit für 10 oder 12 Wochenstunden umfaßt. Für die restlichen Stunden wird in diesen Fällen ‘auf die Hand’ (und unter Tarif) bezahlt. Diese illegale Variante bleibt die Ausnahme; die Zuspitzung macht jedoch deutlich, wie weit einige Mitglieder der Zielgruppe vom Ziel einer realistischen und auf die Dauer tragfähigen Lebensplanung noch entfernt sind — selbst wenn sie, in mancher Hinsicht tatsächlich und vor allem auf den ersten Blick, auf den Märkten und Standplätzen arbeitend, als besonders ‘integriert’ gelten könnten. 

Bei diesen zwei Gruppen konnte es nicht Ziel des Projektes sein, Menschen aus einer Beschäftigung herauszuholen, selbst wenn das Arbeitsverhältnis ungünstig war. Erst recht wäre es in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit ein falscher Ansatz gewesen, Selbständige auf eine abhängige Beschäftigung vorzubereiten. Statt dessen bedurfte es hier eines Pakets von Maßnahmen und Angeboten, die die langfristige Perspektivlosigkeit des Einfach-weiter-Machens aufzeigt und dem Einzelnen gleichzeitig Mut machen sollten, auf der Grundlage des bestehenden Zustands seine Lage zu verbessern. Zum Teil als Ergebnis der Beratungsgespräche mit gut 300 VietnamesInnen sind erfolgreiche Aufnahmen einer selbständigen Tätigkeit, Aufnahmen einer abhängigen Beschäftigung oder Beginn eines Lehrgangs außerhalb des Projektangebots zu verzeichnen. Abgesehen von der andauernd problematischen Arbeitsmarktsituation der Rostocker VietnamesInnen, können hinsichtlich der sozialen Lage insgesamt positive Entwicklungen erkannt werden. Die kurzen Ausführungen über den Aufenthaltsstatus der Zielgruppe zeigen deutlich, daß die Mehrheit der ehemaligen VertragsarbeiterInnen wenigstens eine Aufenthaltsbefugnis besitzt. Laut Auskunft des kommunalen Ausländerbeauftragten, der sich auf Informationen der Rostocker Ausländerbehörde beruft, mußte bei den Ende 1995 fälligen Anträgen auf Erneuerung dieses Titels lediglich in zwei Fällen wegen Straftaten abschlägig beschieden werden. Die Befugnis-Lösung der alten Bleiberechtsregelung war zweifellos mangelhaft, doch konnten die meisten anhand dieser Regelung die Grundlage für einen Daueraufenthalt erhalten und nutzten auch die Möglichkeit, den eigenen Lebensunterhalt durch den Zugang zur Fortbildung und zum Arbeitsmarkt zu bestreiten. 

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Broschüre ist endlich die lang ersehnte ‘richtige’ Bleiberechtsregelung in Kraft getreten: Sowohl Zeiten eines legalen Aufenthalts in der DDR sowie als auch in der Bundesrepublik vor Erteilung einer Aufenthaltsbefugnis werden nun anerkannt .Bei der Erteilung einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis werden diese Zeiten berücksichtigt. Die letzte parlamentarische Hürde wurde 4. Juli 1997 genommen, als der Bundesrat einem Kompromißpaket des Vermittlungsausschusses zur Änderung verschiedener ausländerInnen- und asylrechtlicher Vorschriften zustimmte. Nach Verzögerungen wurde der Text mehr als drei Monate später veröffentlicht und trat am 29. Oktober 1997 in Kraft, mehr als sieben Jahre nach der Herstellung der deutschen Einheit. Ein Erlaß des Schweriner Innenministeriums vom 27. November 1997 regelt die Durchführung in Mecklenburg-Vorpommern. Zwar hatten bis Dezember 1997 noch nicht alle MitarbeiterInnen der Rostocker Ausländerbehörde ausreichend Kenntnis davon und erteilten noch Befugnisse an VietnamesInnen, die ausdrücklich die unbefristete Erlaubnis beantragt hatten, doch wird die jetzt gültige Regelung inzwischen endlich umgesetzt. Damit verbindet sich einerseits ein gewisses Sicherheitsgefühl, welches für eine langfristige Lebensplanung erforderlich ist, andererseits das Ende konkreter Nachteile: Betroffene Eltern können endlich Kinder- und Erziehungsgeld erhalten, Geldinstitute und (potentielle) ArbeitgeberInnen können sich leicht vom Daueraufenthaltsrecht einer Bewerberin oder eines Kunden überzeugen. Die Wohnsituation der Rostocker VietnamesInnen hat sich im Sinne einer integrativen Politik kontinuierlich verbessert. Immer mehr VietnamesInnen verlassen die ehemaligen Wohnheime der aufgelösten Großbetriebe und ziehen mit ihren Familien in Wohnungen in allen Stadtteilen. Potentielle Brennpunkte werden abgebaut, Kontakte zu Nachbarn finden zunehmend in deutscher Sprache statt, gleichzeitig gewinnen alle Stadtteile an kultureller Vielfalt. Ebenfalls gleichzeitig sorgen Beratungs- und Informationsangebote des Trägervereins (auch außerhalb des Modellprojektes, inzwischen mit finanzieller Unterstützung der Kommune) und kulturelle Veranstaltungen dafür, daß die nicht mehr zusammenwohnenden VietnamesInnen notwendige Unterstützung und soziale Kontakte erfahren können. 

Trotzdem haben zu viele der Rostocker VietnamesInnen kaum Bindung zum ‘Alltagsleben’ in der hiesigen Gesellschaft, leben weitgehend unter sich, sind erwerbslos und haben nur geringe Vermittlungschancen. Es bestehen bei einigen, vor allem bei vielen Frauen, noch erhebliche Sprachdefizite. Es ist weiterhin dringend notwendig, die Integrationsbemühungen dieser VietnamesInnen zu unterstützen und ihre Handlungsfähigkeit zu stärken. Auf die bisher erreichte Qualifizierung arbeitsloser ehemaliger VertragsarbeiterInnen sowie die Reduzierung der Zahl der LeistungsempfängerInnen muß aufgebaut werden. Zum einen kann und muß dies durch Betreuung von Einzelpersonen in Maßnahmen der beruflichen Bildung geschehen, zum anderen durch eine intensive Nachbetreuung von KursabsolventInnen. Vonnöten sind aber auch innovative Maßnahmen für besonders schwer vermittelbare MigrantInnen. Darüber hinaus müssen, um eine ‘Wiederaufstockung’ der Arbeitslosenzahl durch andere, von Arbeitslosigkeit akut bedrohte Mitglieder der Zielgruppe zu minimieren, neue Ansätze zur Stärkung des eigenständigen Zurechtkommens im Arbeitsleben und zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit erprobt werden. 

Die Hoffnungen des Projektteams und des Arbeitsamtes, viele Teilnehmer könnten schnell vermittelt werden, erwiesen sich als zu optimistisch. Besonders enttäuschend waren die Entwicklungen in der Baubranche, die – anders als noch 1994 erwartet – in Mecklenburg-Vorpommern alles andere als einen Aufschwung erlebt hat. Hinderlich bei der Vermittlung waren aber auch Berichterstattung über Gewaltkriminalität unter VietnamesInnen in anderen Städten sowie paradoxerweise über Maßnahmen gegen illegale Beschäftigung: Vor allem kleinere Unternehmen äußerten sich dahingehend, daß man nie wissen könne und es einfacher sei, grundsätzlich auf die Einstellung von Ausländern zu verzichten. Regelmäßige Gespräche des Projektteams mit ArbeitsberaterInnen und -vermittlerInnen des Arbeitsamtes sorgten dafür, daß aktuelle Angebote den AbsolventInnen mitgeteilt werden konnten. Dies führte dazu, daß mehr als die Hälfte der Hochbaufacharbeiter Stellen fand — einige haben aber bereits in diesem kurzen Zeitraum schon zwei Anträge auf Konkursausfallgeld stellen müssen, um dann anschließend von der dritten Firma vor dem Winter entlassen zu werden. 

Es konnten also in vielen Fällen die Aufnahme einer Arbeit oder der Schritt in die Selbständigkeit vermittelt bzw. angeregt werden. Diese Erfolge spiegeln sich jedoch nicht bei den Arbeitslosenzahlen wieder — erst der Vergleich mit den Entwicklungen bei der allgemeinen Arbeitslosigkeit läßt erkennen, daß das Modellprojekt hier Positives geleistet hat. Während die Anzahl arbeitsloser VietnamesInnen in den letzten dreieinhalb Jahren mit Schwankungen im Endeffekt leicht abnahm, stiegen die Zahlen der Arbeitslosen insgesamt, die Zahlen der arbeitslosen AusländerInnen und AussiedlerInnen besonders rapid. Diesem Bericht liegen Grafiken bei, die Auskunft über die Arbeitslosigkeit unter vietnamesischen Staatsangehörigen im Arbeitsamtsbezirk Rostock geben sowie den Vergleich zur allgemeinen Arbeitslosigkeit ermöglichen, ebenfalls zur Arbeitslosigkeit unter AusländerInnen insgesamt und unter der anderen großen MigrantInnengruppe, den AussiedlerInnen. Hierzu sei bemerkt, daß aus diesen Zahlen lediglich Tendenzen herausgelesen werden dürfen. 

8. Anhang: Statistik 

9. Ausstellungsdokumente: Zusammenstellung einiger Fotografien und Dokumente aus der Ausstellung „Vertragsarbeiter in Rostock 1981 bis heute“ 

Ausländische „VertragsarbeiterInnen“ wurden vorrangig als billige Arbeitskräfte in Großbetrieben eingesetzt, in Rostock hauptsächlich im Hafen, in der Neptunwerft, beim VEB Jugendmode Shanty oder bei der Deutschen Reichsbahn. In vielen Fällen beschränkte sich die „Ausbildung“ auf einen kurzen Deutschlehrgang. 

Wer in der DDR arbeiten wollte, mußte sich einer Gesundheitsprüfung unterziehen und eine Verpflichtungserklärung unterschreiben. 

Übersetzung: 

Sozialistische Republik Vietnam  Unabhängigkeit - Freiheit - Glück 

Antrag auf eine Auslandsdelegierung  zur Ausbildung und zum Arbeiten für begrenzte Zeit 

Mein Name ist:.............................................. männlich/weiblich:  P.A.-Nr.:      ausgestellt am:  in:  Geburtsdatum und -ort:  Herkunft:  jetzige Wohnanschrift: 

Betrieb (vor der Reise ins Ausland): 

Beruf und Lohngruppe: 

Ich wurde klar verständlich informiert über das Ziel, die Anforderungen, die Pflichten und Rechte eines Werktätigen, der zur Ausbildung und zum Arbeiten in das brüderliche Ausland geht. Hiermit möchte ich den Antrag auf eine Auslandsdelegierung zur Ausbildung und zum Arbeiten für begrenzte Zeit in der Berufsrichtung: Umschlagstaplerführer stellen. 

Ich möchte mich verpflichten: 

1—wahre Angaben über meinen Lebenslauf und meine Gesundheit zu machen. 

2—keine Bestechung, Erpressung zuständiger Beamten auszuüben, um die Bewilligung für den Arbeitseinsatz im Ausland zu erlangen. 

3—die Arbeit ausüben, die der jeweilige Betrieb im Bruderland anordnet. 

4—aktiv zu arbeiten und zu lernen, um das berufliche und sprachliche Niveau zu verbessern und mindestens eine höhere Lohngruppe  als bisher nach dem Auslandseinsatz zu erlangen. 

5—die Gesetze, Anordnungen und Arbeitsdisziplin der Betriebe im jeweiligen Einsatzland, sowie Anordnungen der Gruppenleitung und unserer Botschaft streng einzuhalten. 

6—die Eigenschaften und Qualitäten der vietnamesischen Arbeiter zu sichern und zu stärken, ein gesundes, einfaches, kein asoziales Leben zu führen, keinen Alkohol zu trinken, nicht um Geld zu spielen, nicht moralisch zu versinken, keine Schlägereien zu beginnen, keine gesetzwidrigen Taten auszuüben (unerlaubter Handel, Diebstahl...). 

7—zu internem Zusammenhalt und zu gegenseitiger Unterstützung für ein gemeinsames Vorwärtskommen sowie nach einer ehrlichen und weiterentwickelten Solidarität zwischen unserem Volk und dem Freund zu streben. 

8—zur freiwilligen Abgabe eines Teils meines Arbeitseinkommens an das Heimatland nach Anordnung des Parlaments und nach der Anweisung der Botschaft, zur Erfüllung der Pflicht zum Aufbau und zur Verteidigung des Vaterlandes. 

9— mich nach der Rückkehr vom Auslandseinsatz der Betriebsleitung wieder zur Verfügung zu stellen. 

In ihren eigenen Wörtern schilderten ehemalige VertragsarbeiterInnen die Erwartungen, die sie mit in die DDR brachten. 

Frau M., Jahrgang 1961, aus Vietnam: Seit ich 12 Jahre alt war, hatte ich Kontakte mit einem deutschen Mädchen, durch einen Briefwechsel, der von meiner Pioniergruppe aufgebaut worden war. Seitdem stand Deutschland mir immer vor Augen. Mich interessierte das deutsche Volk, die Kultur, ich träumte von einer Ausbildung im Ausland (besonders in Deutschland). Für vietnamesische junge Leute gab es damals nur eine einzige Möglichkeit, nach dem allgemeinen Abschluß der Schule Kandidat für das Ausland zu werden. Man mußte die Prüfungen mit allerbesten Zensuren absolvieren, um im Ausland studieren zu können. Für diese Anforderungen waren meine Zensuren nicht gut genug. Also mußte ich einen Studienplatz in Hanoi aufnehmen. Nach drei Jahren Studium habe ich plötzlich ein Angebot von der Arbeitsbehörde als Gastarbeiterin im Seehafen Rostock, DDR, bekommen, das war 1981. Im ersten Moment konnte ich es kaum glauben, daß sich mein Wunsch nach einem Auslandsaufenthalt erfüllen sollte. Ich überlegte nicht lange, nahm das Angebot an und freute mich auf vier Jahre in Deutschland. 

Von dem in der DDR verdienten Bruttolohn wurde ein Teil an die Regierungen der Herkunftsländer abgeführt. Bei VietnamesInnen z.B. betrug diese „Zusatzsteuer zum Aufbau und zur Verteidigung des Vaterlandes“ zunächst 15%, ab 1984 wurde sie auf 12% reduziert. Am Beispiel der vietnamesischen Beschäftigten des VEB Seehafen kann man sehen, welche Qualifikationen von VertragsarbeiterInnen erworben wurden. Bis 1988 kamen insgesamt 590 Männer und Frauen aus Vietnam in den Seehafen. Lediglich 63 Vertragsarbeiter hatten bis zu diesem Zeitpunkt einen Facharbeiterabschluß erworben. Ein einziger Vietnamese hatte den Meisterbrief. VertragsarbeiterInnen wohnten ausschließlich in Wohnheimen, die den Studenten- und Lehrlingswohnheimen ähnlich waren. Das Wohnen außerhalb der Gemeinschaftsunterkunft war untersagt. 

AUSZÜGE aus der Heimordnung für das Wohnheim im Lichtenhäger "Sonnenblumenhaus", Stand 1988: 

VEB Seehafen Rostock Direktorat Kader - Bildung 

H e i m o r d n u n g für das Wohnheim für ausländische Werktätige  des  VEB Seehafen Rostock 

[...] 

7.3 Ein Zimmerwechsel innerhalb des Wohnheimes ist nur mit Zustimmung der Abteilungsleitung und der ausländischen Gruppenleitung möglich. 

7.4 Veränderungen in der Ausstattung der Zimmer oder Gemeinschaftsräume können mit  Genehmigung der Abteilungsleitung vorgenommen werden. Die Aufstellung privater Möbel ist nicht gestattet, ausgenommen Kleinstmöbel. 

7.5 Das Halten von Kleinvögeln (Sittichen u. a.) und das Betreiben von Aquarien ist mit Zustimmung der Mitbewohner des Zimmers gestattet. Das Halten sonstiger Haustiere ist aus hygienischen Gründen untersagt. 

7.6 Die Heimbewohner sind für Ordnung, Sauberkeit und das regelmäßige Reinigen ihrer Wohnräume selbst verantwortlich. Waschbecken, Badewannen, Herde, Küchenspülern u.a. sind nach der Nutzung zu reinigen. Die dafür erforderlichen Reinigungsmittel werden durch das Wohnheim gestellt. Die Abfalleimer in den Zimmern sind regelmäßig in die Müllcontainer bzw. in die Müllschlucker zu entleeren. Die Lagerung von Altpapier, Textilien, leeren Flaschen usw. in den Zimmern Küchen, auf Balkonen oder in den Treppenfluren ist aus Sicherheits- und hygienischen Gründen nicht gestattet. Materialien dieser Art sind zu den Sero-Annahmestellen zu bringen oder bei den Hausmeistern abzugeben. 

7.7 Die Bettwäsche, Tischtücher und Handtücher sind in dem festgelegten Turnus bei der Wäschebeschließerin zu tauschen.Das Bett ist aus hygienischen Gründen mit der zur Verfügung gestellten Bettwäsche zu beziehen. Das Trocknen von Wäsche in den Wohnräumen und an den Fenstern ist untersagt und nur an den dafür vorgesehenen Plätzen gestattet. 

7.8 Die Heimbewohner dürfen private Rundfunkgeräte, Fernsehgeräte sowie andere Tonträger nutzen. Die anmeldepflichtigen Geräte sind vor Inbetriebnahme bei der Deutschen Post anzumelden. Das eigenmächtige Anbringen von Antennen auf dem Dach, an Wänden oder Fenstern ist nicht gestattet. Das Öffnen der Dachluken sowie das Betreten des Daches ist untersagt. 

[...] 

9.0 Schlußbestimmungen 

9.1 Verstöße gegen die Heimordnung können mit folgenden erzieherischen Maßnahmen geahndet werden:        . Erzieherische Aussprache durch den Abteilungsleiter Betreuung ausländischer Werktätige, den Gruppenleiter sowie die Angehörigen der zuständigen ausländischen Gruppenleitung.        . Erzieherische Aussprache im Arbeitskollektiv,        . Durchführung eines erzieherischen Verfahrens vor der Konfliktkommission,        . Beantragung der Rückführung und Ausweisung aus dem Wohnheim bei wiederholten schweren Verstößen,        . Die Ausweisung aus dem Wohnheim für ausländische Werktätige erfolgt durch den Direktor des VEB Seehafen Rostock durch einen schriftlichen Bescheid mit Begründung. 

9.2 Verletzungen von Ordnungsbestimmungen können mit Ordnungsstrafen durch die zuständigen stattlichen Organe geahndet werden. 

9.3 Für zusätzliche Festlegungen in Regierungsabkommen, die in dieser Heimordnung keine Berücksichtigung finden, können durch den Direktor des VEB Seehafen Rostock Zusätze erlassen werden. 

9.4 Die Heimordnung tritt am 1. 9. 1988 in Kraft. 

Rostock, den 29. 7. 1988 

Wahl     Noll 

Vorsitzender der ZBGL Hafendirektor 

 

Obwohl sie meist nur als Hilfsarbeiter bezahlt wurden, war das Einkommen der VertragsarbeiterInnen wesentlich höher als das in ihren Heimatländern. Um ihre Familien zu unterstützen, schickten sie Gegenstände nach Vietnam, die dort schwer zu finden oder besonders wertvoll waren, z.B. Fahrräder, Mopeds, Nähmaschinen, Stoffe, Seife und Zucker. Dies führte wegen der unklaren Ausfuhrbestimmungen häufig zu Problemen mit den DDR-Zollbehörden und, wenn es sich um Mangelwaren handelte, nicht selten zu Ärger unter den DDR-Bürgerinnen. 

Der vietnamesische Nationalfeiertag am 2. September wurde auch in der DDR von den VietnamesInnen feierlich begangen. Sie wurden an diesem Tag von der Arbeit freigestellt. 

Daß Vertragsarbeiterinnen Kinder bekamen, war in der DDR mehr als unerwünscht. Schwangere Frauen sollten entweder abtreiben oder in ihre Heimat zurückkehren. Die Durchsetzung dieser Regelung oblag den Betriebsleitungen. Trotzdem wurden einige Kinder geboren. Oft verheimlichten die Frauen ihre Schwangerschaft, solange es ging.
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